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1 Einf�hrung

1.1 Allgemeines

Die Aufgabe des entwerfenden Ingenieurs liegt darin, ein Bauwerk so zu konzipieren, dass es
sicher und gebrauchstauglich ist sowie wirtschaftlich erstellt und betrieben werden kann.
Daneben sind die Umweltvertr�glichkeit und eine mçgliche Beeintr�chtigung der Umgebung
zu beachten. F�r die Realisierung dieser Aufgabe gibt es keine eindeutige Lçsung. Einige der
genannten Anforderungen konkurrieren unmittelbar miteinander und werden von den am
Projekt Beteiligten durchaus auch unterschiedlich gesehen und bewertet (Bild 1). So wird
beispielsweise der Investor die kostenoptimierte Errichtung eines Bauwerks mit eher billigen
und kurzlebigen Elementen verfolgen, w�hrend der Betreiber im Hinblick auf die Instand-
haltung und Wartung st�rker an einer hçherwertigen Erstausstattung interessiert ist.

�hnliche Spannungsfelder ergeben sich zwischen Investor und Bauausf�hrendem, Betreiber
und Nutzer, aber auch im Verh�ltnis zur allgemeinen �ffentlichkeit. Konflikte treten in
diesem Zusammenhang insbesondere im Hinblick auf die Bewertung der Sicherheitsanfor-
derungen an ein Bauwerk auf. Die Allgemeinheit fordert schnell die Einhaltung hçchster
Sicherheitsvorkehrungen, muss daf�r aber zumindest vordergr�ndig meistens nicht direkt ins
finanzielle Obligo bei der Umsetzung treten. Dabei muss man sich bewusst machen, dass die
Verbesserung eines bereits hohen Sicherheitsniveaus ungleich schwieriger und vor allem
kostspieliger ist, als ein entsprechender Sicherheitszuwachs von geringerem Niveau aus. Es
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liegt daher in der Natur der Sache, dass die Einsch�tzungen dar�ber, wie viel Sicherheit
notwendig ist und die Einsch�tzungen dar�ber, was realisierbar ist, zwischen den Projektbe-
teiligten einerseits und im Verh�ltnis zur Allgemeinheit andererseits durchaus divergieren.

Man muss sich auch dar�ber im Klaren sein, dass es unabh�ngig von der unterschiedlichen
subjektiven Sicht der Dinge objektiv keine hundertprozentige Sicherheit geben kann. Denn
unsere Modelle zur Abbildung des Tragverhaltens einer Konstruktion bleiben immer unvoll-
st�ndig und unvollkommen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der mit Unsch�rfen behaf-
teten Einsch�tzung der Einwirkungen und der ihnen entgegenwirkenden Widerst�nde sowie
den zwangsl�ufigen Vereinfachungen bei der Abbildung des geometrischen Modells und den
Einschr�nkungen bei dem verwendeten Rechenmodell.

Die Unsicherheit bei der Bestimmung der Einwirkungen umfasst insbesondere die außerge-
wçhnlichen Einwirkungen, da es geradezu Kennzeichen außergewçhnlicher Einwirkungen
ist, dass sie nicht vollst�ndig vorhersehbar sind. Viele Schadensf�lle lassen sich im Nach-
hinein durch das ungl�ckliche Zusammentreffen mehrerer gleichzeitig aufgetretener außer-
gewçhnlicher Einwirkungen erkl�ren, was so nicht erwartet wurde. Und oft ist es mensch-
liches Versagen, das dabei letztlich zum entscheidenden Auslçser wurde.

Eine Besonderheit ergibt sich zudem im Bereich der Geotechnik bei der Festlegung der den
Einwirkungen entgegenwirkenden Widerst�nde im Boden. Denn der Baustoff des Geotech-
nikers ist mit Ausnahme nachtr�glich hergestellter Erdbauwerke der gewachsene Baugrund,
der sich aufgrund seiner Entstehungsgeschichte mehr oder minder inhomogen mit wech-
selnden Eigenschaften darstellt. Diese kçnnen auch bei sorgf�ltiger und den Regeln der
Technik gen�gender Erkundung niemals vollst�ndig f�r jede Stelle mit letzter Sicherheit
bestimmt werden, da die direkte Erkundung des Baugrunds immer nur punktweise durch
Bohrungen und Sch�rfe erfolgt. Sondierungen und geophysikalische Methoden tragen zwar
dazu bei, die Informationen �ber den Baugrund zwischen den Erkundungsstellen zu ver-
dichten, es handelt sich dabei aber um indirekte Methoden, die andere Bodenparameter wie
z. B. die elektrische Leitf�higkeit messen, als diejenigen, die direkt in die Standsicherheits-
oder Verformungsberechnungen eingehen. Es bleibt also immer noch die Schwierigkeit und
Unsicherheit bei der Interpretation und Umrechnung.

Und nicht zuletzt liegt die besondere Schwierigkeit im Bereich der Geotechnik im kom-
plexen Verhalten des Baustoffs Boden selbst. Aufgrund seines nichtlinearen und bei bindi-
gen Erdstoffen auch zeitabh�ngigen Verhaltens ist es bislang nicht gelungen und wird auch
in absehbarer Zeit kaum gelingen, ein f�r alle denkbaren Belastungspfade allgemein g�ltiges
Stoffgesetz f�r die Beziehung zwischen Spannungen und Verzerrungen anzugeben. Hinzu
kommt das Problem bei der Bestimmung der Stoffparameter. W�hrend Grenzzust�nde der
Tragf�higkeit durch Vorgabe einer meist nur vom aktuellen Spannungszustand abh�ngigen
Grenzbedingung noch relativ gut erfassbar sind, wirkt sich die durch das Stoffgesetz
verursachte Unsicherheit besonders bei der Bestimmung von Schnittgrçßen und Verformun-
gen im Gebrauchszustand aus. Die Komplexit�t des f�r solche Berechnungen gew�hlten
Rechenmodells kann dabei nicht �ber dieses Grundproblem hinweghelfen, denn auch jede
von den Randbedingungen und der Diskretisierung her noch so realit�tsnah aufgebaute
Finite-Elemente-Berechnung kann nicht besser sein als die Qualit�t des verwendeten Stoff-
gesetzes und der darin verwendeten Stoffparameter.

L�sst sich aufgrund der genannten Schwierigkeiten dann �berhaupt verl�sslich die Sicherheit
eines Bauwerks angeben und reicht daf�r die Angabe einer einzigen Zahl? Und besteht nicht
die Gefahr, dass der entwerfende Ingenieur sich der Verantwortung f�r seinen Entwurf und
seine Berechnungen dadurch zu entledigen versucht, dass er nur noch detailgetreu den
Vorschriften einer Norm folgt und nicht mehr seinen Ingenieursachverstand zur oberen
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Richtschnur seines Handelns macht? Diese Gefahr besteht zweifelsohne und ihr muss
entschieden begegnet werden. Aber man muss auch sehen, dass Ingenieursachverstand keine
objektive Grçße darstellt, sondern dass Wissenshintergrund und Erfahrung von zwei ver-
schiedenen Menschen unterschiedlich ausgepr�gt sind, sodass die gleiche Aufgabe mçgli-
cherweise unterschiedlich gelçst wird.

Und genau hieraus begr�ndet sich die Notwendigkeit von Normen, denn Normen verein-
heitlichen Annahmen, Berechnungsans�tze und die Vorgehensweise bei der Bestimmung
von Sicherheiten. Normen werden unter Beteiligung vieler verschiedener Gruppen des
Bauwesens erstellt. Sie spiegeln daher mit ihren Vorgaben und Vorschriften auch die �ber
Jahrzehnte gesammelte Erfahrung der Fachwelt wider.

In diesem Sinn ist die neue Norm DIN 1054 „Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und
Grundbau“ zu verstehen. Wer sich n�her mit ihr besch�ftigt, wird feststellen, dass es nicht
Sinn der Norm ist, anhand ihrer Vorgaben einen bestimmten Zahlenwert f�r die Sicherheit
abzuleiten. Aufgabe des entwerfenden Ingenieurs ist es vielmehr nachzuweisen, dass gegen-
�ber den verschiedenen Grenzzust�nden ein ausreichender Abstand eingehalten wird. Dazu
ist es erforderlich, dass in den Grenzzustandsgleichungen die Bemessungswiderst�nde
immer grçßer bleiben als die Bemessungsbeanspruchungen. Bei den Bemessungsgrçßen
handelt es sich um Hilfsgrçßen, die bei den Widerst�nden durch eine Verminderung und bei
den Einwirkungen durch eine Erhçhung aus den tats�chlich vorhandenen aber vorsichtig
abgesch�tzten charakteristischen Grçßen entstanden sind. Die Norm legt somit nur die
Vorgaben zur Bestimmung der Bemessungsgrçßen fest und wie diese in den Sicherheits-
nachweis einzuf�hren sind.

Was sie definitiv nicht festlegt, sind die tats�chlichen Zahlenwerte f�r die charakteristischen
Grçßen und wie das Rechenmodell im Einzelnen aufgebaut wird. Hierf�r werden allenfalls
Hinweise gegeben. Es bleibt daher die wesentliche Aufgabe des Ingenieurs, die komplexen
Verh�ltnisse eines Projekts in ein mçglichst einfaches, aber dennoch ausreichend genaues
Modell umzusetzen und daf�r die charakteristischen Grçßen realistisch festzulegen. In
diesen Festlegungen steckt ein großer Teil der eigentlichen Sicherheit einer Konstruktion.
Die dann nach den vereinheitlichenden Regularien der Norm berechnete Sicherheit ist
lediglich ein vergleichbares Maß, welcher rechnerische Sicherheitsabstand zu einem mçg-
lichen Grenzzustand besteht.

1.2 Historischer R�ckblick

Mit dem Ziel, technische Handelshindernisse in Europa zu beseitigen und eine Harmonisie-
rung der technischen Ausschreibungen herbeizuf�hren, beschloss die Kommission der
Europ�ischen Gemeinschaft 1975, technische Regeln u. a. f�r die Entwurfsplanung von
Bauvorhaben aufzustellen, die in einer ersten Phase den Mitgliedsstaaten als Alternative
zu den bestehenden nationalen Regelungen dienen und sie letzten Endes aber ersetzen
sollten.

Mit dieser Aufgabe wurde das Europ�ische Komitee f�r Normung CEN (Comit� Europ�en
de Normalisation) in Br�ssel betraut. Das CEN bildet zur Erarbeitung einer fachspezifischen
Normengruppe Technische Komitees (TC), die f�r bestimmte Teilbereiche Unterkomitees
bilden, die ihrerseits weitere Untereinheiten in Form von Arbeitsgruppen und Projektteams
einrichten, in denen die konkrete Normungsarbeit vorgenommen wird (Bild 2).

Die f�r die Sicherheit im Bauwesen maßgebenden Eurocodes werden durch das TC 250 erstellt.
In der Reihe der Eurocodes enth�lt der EC 0 die allgemeinen Grunds�tze zum Sicherheits-
konzept, der EC 1 die wesentlichen Ausf�hrungen zu den Einwirkungen auf Tragwerke und die
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Eurocodes EC 2 bis EC 9 die fachspezifischen Regelungen. Maßgebend f�r die Sicherheits-
betrachtungen in der Geotechnik ist der EC 7 in Verbindung mit EC 0 und EC 1.

Ein weiteres wichtiges Technisches Komitee f�r den Bereich der Geotechnik stellt das
TC 288 dar, in dem die reinen Ausf�hrungsnormen des Spezialtiefbaus erarbeitet werden,
die unter dem gemeinsamen Begriff „Ausf�hrung von besonderen geotechnischen Arbeiten
(Spezialtiefbau)“ im Einzelnen nur die verschiedenen Spezialgewerke abhandeln und die
bekannten Ausf�hrungsnormen, die z. T. auch noch Regelungen zur Berechnung und Be-
stimmung der Sicherheit enthalten, ersetzen. So lçst beispielsweise DIN EN 1536 aus dieser
Normenreihe die bekannte Bohrpfahlnorm DIN 4014 ab.

Im Jahr 1994 erschien die englische Ausgabe des EC 7-1. Zwei Jahre sp�ter wurde die
deutsche �bersetzung als deutsche und europ�ische Vornorm unter dem Titel DIN V
ENV 1997-1:1996-04 „Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik; Teil 1:
Allgemeine Regeln“ herausgegeben. Gleichzeitig wurde DIN V 1054-100:1996-04 „Bau-
grund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau –Teil 100: Berechnung nach dem
Konzept mit Teilsicherheitsbeiwerten“ zusammen mit den entsprechenden Fachnormen als
zugehçriges nationales Anwendungsdokument (NAD) in der Normenreihe mit dem Zusatz
-100 ebenfalls als Vornorm verçffentlicht. In der neueren Nomenklatur wird das NAD als
Nationaler Anhang (NA) bezeichnet.

Der NA wird durch Nationale Anwendungsregeln erg�nzt. Aufgabe des NA ist es, die zum
Teil recht allgemein gehaltenen Grunds�tze in den Eurocodes l�nderspezifisch zu konkre-
tisieren, insbesondere dort, wo die Eurocodes Alternativen zulassen oder bewusst nationale
Regelungen vorsehen.

Obwohl DIN V 1054-100 insofern nur eine Erg�nzung zu DIN V ENV 1997-1 sein sollte,
zeigt der Vergleich der beiden Normenwerke, dass auch inhaltlich große Unterschiede
bestanden. Dies liegt im Wesentlichen darin begr�ndet, dass die Art der Nachweisf�hrung
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in den beiden Regelwerken unterschiedlich vorgenommen wurde. Auf deutscher Seite hatte
man darauf bestanden, die �berwiegende Anzahl der geotechnischen Nachweise nach dem
sp�ter noch erl�uterten Konzept des Grenzzustands GZ 1B zu f�hren. Dazu z�hlen z. B. der
Gleit- und Grundbruchnachweis bei Fundamenten oder der Nachweis der Pfahltragf�higkeit.
Bei dieser Vorgehensweise werden die Beanspruchungen eines Tragwerks und die mobili-
sierbaren Widerst�nde zun�chst mit charakteristischen Grçßen berechnet. Erst unmittelbar
vor der Durchf�hrung des Sicherheitsnachweises werden dann mithilfe von Teilsicherheits-
beiwerten die Beanspruchungen erhçht und die Widerst�nde vermindert.

Nach DIN V ENV 1997-1 in der Fassung von 1996 erfolgen diese Nachweise hingegen nach
dem Grenzzustand GZ 1C, bei dem vor der eigentlichen Berechnung des Tragwerks bereits
Bemessungsgrçßen gebildet werden, indem die Scherparameter abgemindert und die Ein-
wirkungen erhçht werden. Diese Vorgehensweise wurde in Deutschland im Wesentlichen
nur f�r den Nachweis der Gel�ndebruchsicherheit �bernommen. Aufgrund der Tatsache,
dass Einwirkungen, wie z. B. der Erddruck, und Widerst�nde, wie z. B. der Grundbruch-
widerstand, nichtlinear vom Reibungswinkel abh�ngen, erh�lt man zwangsl�ufig unter-
schiedliche Ergebnisse nach den beiden Konzepten. H�tte man durchgehend die Vorgehens-
weise von DIN V-ENV 1997-1 �bernommen, w�re das in Deutschland bew�hrte Sicher-
heitsniveau aufgegeben worden, wobei sich das Konzept von DIN V ENV 1997-1 im
Vergleich zu DIN V 1054-100 je nach den Randbedingungen sowohl als unwirtschaftlich,
aber in anderen F�llen auch als unsicher darstellte [5].

Die zuvor genannten Gegens�tze f�hrten als Zwischenlçsung zur Entwicklung einer eigen-
st�ndigen DIN 1054, bei der konsequent die von DIN V ENV 1997-1 abweichende Nach-
weisf�hrung verfolgt wurde, wo dies aus deutscher Sicht sinnvoll war. Sie erschien im
Dezember 2000 im Entwurf als E DIN 1054:2000-12. Der Gelbdruck enthielt allerdings
noch sehr viele Fehler, die erst im Januar 2003 mit der Verçffentlichung von
DIN 1054:2003-01 im Weißdruck bereinigt wurden. Einspr�che der Bauaufsicht, die sich
im Wesentlichen auf die Rolle des Sachverst�ndigen f�r Geotechnik bezogen, erforderten
eine �berarbeitung, die zwei Jahre sp�ter als DIN 1054:2005-011) „Baugrund – Sicherheits-
nachweise im Erd- und Grundbau“ publiziert wurde.

Im Gegensatz zur Vorg�ngernorm aus dem Jahr 1976, die eher als „Gr�ndungsnorm“
bezeichnet werden kann, was auch schon durch den Titel „Zul�ssige Belastung des Bau-
grunds“ zum Ausdruck kommt, ist die neue DIN 1054 wesentlich umfassender und kann als
�bergeordnete Grundsatznorm der Geotechnik betrachtet werden, die erstmals alle relevan-
ten Regelungen zu den Sicherheitsnachweisen im Erd- und Grundbau in sich vereint.

In der Fassung von 2005 wurde DIN 1054 dann auch unverz�glich in die Musterliste der
Technischen Baubestimmungen aufgenommen und anschließend von den einzelnen Bundes-
l�ndern bauaufsichtlich eingef�hrt. Die �bergangsfrist, innerhalb derer noch die auf dem
globalen Sicherheitskonzept beruhende alte DIN 1054 aus dem Jahr 1976 verwendet werden
konnte, ist Ende des Jahres 2007 abgelaufen. Damit ist das Teilsicherheitskonzept von
DIN 1054 f�r den Anwender in Deutschland verbindlich.
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Allerdings waren zum Zeitpunkt der bauaufsichtlichen Einf�hrung noch nicht alle beglei-
tenden Normen und Empfehlungen auf das neue Konzept umgestellt, sodass DIN 1054
�bergangsregelungen enth�lt, die vorgeben, wie bis zum endg�ltigen Erscheinen der an-
zupassenden Regelwerke verfahren werden soll. Anhang F enth�lt dabei die Regelungen f�r
Normen nach dem alten Nachweiskonzept mit globalen Sicherheitswerten, w�hrend Anhang
G f�r Technische Baubestimmungen gilt. Danach sind bis zum Erscheinen eines an das neue
Nachweiskonzept mit Teilsicherheitsbeiwerten angepassten Regelwerks weiterhin noch die
am alten globalen Sicherheitskonzept orientierten Regelwerke zu beachten. Allerdings
m�ssen dabei die alten Regelwerke in Verbindung mit DIN 1054 an das neue Teilsicher-
heitskonzept angepasst werden und zwar weitgehend durch den Anwender selbst. Mitt-
lerweile sind aber einige der in den �bergangsbestimmungen genannten wichtigen Begleit-
werke wie die EAU2), die EAB3), DIN 40174) oder DIN 40855) bereits in �berarbeiteter und an
DIN 1054 angepasster Form erschienen, sodass mçgliche Schwierigkeiten bei der Anpas-
sung weitgehend ausger�umt sein d�rften.

Parallel zur Neufassung von DIN 1054 ging auch die �berarbeitung des EC 7-1 weiter. Die
�berarbeitete deutsche Fassung wurde im Oktober 2005 als DIN EN 1997-1 verçffentlicht.
Im Gegensatz zu fr�her sind jetzt bei den Sicherheitsnachweisen drei verschiedene Nach-
weisverfahren erlaubt, die auch die deutsche Methodik ber�cksichtigen. Damit ist DIN 1054
zwar weitgehend kompatibel mit DIN EN 1997-1, muss aber in der jetzigen Form als
konkurrierende nationale Norm nach einer �bergangszeit zur�ckgezogen werden.

Denn zuk�nftig ist neben dem EC 7-1 nur noch ein Nationaler Anhang (NA) zu DIN EN
1997-1 mit entsprechenden Anwendungs- bzw. Erg�nzungsregelungen erlaubt. Darin d�rfen
nur noch Dinge aufgenommen sein, die in DIN EN 1997-1 nicht geregelt sind oder wo
explizit nationale Festlegungen vorgesehen sind. Dazu z�hlen z. B. die Grçße der Sicher-
heitsbeiwerte selbst oder aber Verfahren und Werte, bei denen der Eurocode Alternativen
zul�sst. Außerdem gehçren geografisch und klimatisch bedingte Kenngrçßen, wie z. B.
Erdbebenst�rken oder Schneehçhenwerte, zu den national zu regelnden Elementen. Dar�ber
hinaus kann im NA entschieden werden, ob informative Anh�nge des EC 7-1 verpflichtend
zur Anwendung kommen sollen. Erlaubt sind ferner erg�nzende Hinweise zu einzelnen
Regelungen, sofern sie dem Inhalt des Eurocode nicht widersprechen. Unter dieser Voraus-
setzung d�rfen auch l�nderspezifische Erfahrungen mit eingebracht werden, wozu in
Deutschland z. B. die Tabellenwerte mit aufnehmbaren Sohldr�cken oder die Erfahrungs-
werte f�r die Pfahltragf�higkeit z�hlen.

Dies bedeutet, dass DIN 1054 in der Fassung von 2005 grundlegend �berarbeitet werden
muss, indem all die Inhalte entfernt werden, die bereits im Eurocode geregelt sind. Die Norm
wird daher zu einer Rumpfnorm schrumpfen, die nur noch die national zu regelnden
Elemente enth�lt. Anf�nglich war die Herausgabe dieser Rumpfnorm nach dem Ende der
2005 begonnenen zweij�hrigen Kalibrierungsphase noch im Jahr 2007 als DIN 1054:2007
geplant. Aufgrund der langwierigen Abstimmungen hat dies jedoch schon mit dem Gelb-
druck bis Mitte 2008 gedauert, sodass zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Beitrags mit
der endg�ltigen Fassung nicht vor 2009 zu rechnen war. Nach dem urspr�nglichen Zeitplan
m�sste die derzeit bauaufsichtlich eingef�hrte DIN 1054 bis Ende 2009 zur�ckgezogen
werden, was das Ende der sogenannten Koexistenzperiode kennzeichnet, innerhalb derer
konkurrierende nationale Normen noch parallel zum Eurocode verwendet werden d�rfen.
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Aufgrund der Verzçgerungen bei der Erarbeitung der Anwendungsregeln in Form von
DIN 1054:2009 wird sich dieser Termin aber noch nach hinten schieben (Bild 3).

Der Anwender wird zuk�nftig drei Regelwerke parallel beachten m�ssen. Der Eurocode
EC 7-1 in Form von DIN EN 1997-1 stellt die Grundnorm dar. An den Stellen, an denen
DIN EN 1997-1 eine nationale Regelung vorsieht oder zul�sst, findet sich eine entsprechende
Regelung im Nationalen Anhang NA-1 zu DIN EN 1997-1. Sofern die n�here Spezifizierung
nicht schon explizit im NA-1 vorgenommen ist, besteht sie nur aus einem Verweis auf die
entsprechende Anwendungsregel, die ihrerseits meist in der Erg�nzungsnorm DIN 1054:2009
zu finden ist. Darin gibt es dann weitere Verweise auf mitgeltende Normen oder einschl�gige
Empfehlungen aus Arbeitskreisen und Aussch�ssen. Um f�r den Anwender die Handhabung
der parallel zu beachtenden drei Regelwerke zu erleichtern, war zum Zeitpunkt der Druck-
legung dieses Beitrags geplant, neben der Einzelverçffentlichung der drei Regelwerke diese
auch in einem einzigen Normenhandbuch zusammenzufassen (Bild 4).

In �hnlicher Weise wird mit DIN 4020:2003-09 „Geotechnische Untersuchungen f�r bau-
technische Zwecke“ verfahren werden, die auf europ�ischer Ebene dem EC 7-2 „Erkundung
und Untersuchung des Baugrunds“ �bergeordnet ist. Im Gegensatz zu DIN 1054:2005-01 ist
DIN 4020 allerdings nicht bauaufsichtlich eingef�hrt worden, da die oberste Bauaufsichts-
behçrde der Meinung war, dass dies aufgrund der zahlreichen Hinweise in DIN 1054 auf
DIN 4020 nicht mehr notwendig sei. Nach Erscheinen der deutschen �bersetzung des
EC 7-2 als DIN EN 1997-2: Eurocode 7 – „Entwurf, Berechnung und Bemessung in der
Geotechnik – Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds“ im Oktober 2007 begann
auch hier die zweij�hrige Kalibrierungsphase, innerhalb derer der Nationale Anhang DIN
EN 1997-2-NA-1 in Verbindung mit einer grundlegend zu �berarbeitenden DIN 4020 zu
formulieren ist. Nach dem urspr�nglichen Zeitplan ist das Erscheinen der Erg�nzungsnorm
DIN 4020 f�r Ende 2009 vorgesehen. Die derzeitige Fassung von DIN 4020 m�sste dann
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sp�testens Ende 2012 nach Ablauf der dreij�hrigen Koexistenzperiode zur�ckgezogen
werden. Neben den Hinweisen auf die zuk�nftige Erg�nzungsnorm DIN 4020:2009 wird
der Nationale Anhang zum EC 7-2 auch Hinweise auf die bei der Baugrunduntersuchung zu
beachtenden Normen wie DIN EN ISO 22476 „Felduntersuchungen“, DIN EN ISO 14688-1
„Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Bçden“ und DIN EN ISO 22475 „Pro-
beentnahmeverfahren und Grundwassermessungen“ erhalten. Daneben wird auf die ver-
schiedenen Normen zu den bodenmechanischen Laborversuchen und auf DIN 18196 „Bo-
denklassifikation f�r bautechnische Zwecke“ verwiesen werden. Weitergehende Ausf�hrun-
gen zur Zusammenf�hrung der deutschen und europ�ischen Normen im Bereich der Er-
kundung finden sich bei Schuppener und Ruppert [4].

2 Das neue Sicherheitskonzept

Bevor in den nachfolgenden Abschnitten ausf�hrlicher auf die einzelnen Regelungen der
neuen Sicherheitsnorm eingegangen wird, soll zun�chst auf den Unterschied zwischen dem
fr�her in Deutschland angewendeten globalen Sicherheitskonzept und dem mittlerweile
anzuwendenden Teilsicherheitskonzept eingegangen werden.

2.1 Globales Sicherheitskonzept

Bei dem in DIN 1054:1976-11 verfolgten globalen Sicherheitskonzept werden in einer
Grenzbetrachtung die maximal mçglichen Widerst�nde mit den tats�chlich wirkenden
Lasten verglichen. In der Nomenklatur der neuen DIN 1054, die nachfolgend noch im
Einzelnen erl�utert wird, entspricht dies dem Vergleich der charakteristischen Widerst�nde
mit den charakteristischen Einwirkungen. Ausreichende Sicherheit ist gegeben, wenn das
Verh�ltnis dieser beiden Grçßen einen ausreichend großen Wert aufweist. Beispielsweise
musste beim Grundbruchnachweis gezeigt werden, dass f�r den Lastfall 1 der mit der
bekannten dreigliedrigen Grundbruchformel nach DIN 4017 berechnete vertikale Grund-
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Bild 4. Zuk�nftiges Normenhandbuch f�r die Anwendung von DIN EN 1997-1
(in Anlehnung an Schuppener und Ruppert [4])



bruchwiderstand um mindestens den Faktor 2 grçßer war als die vorhandene vertikale
Einwirkung. Schematisch ist dies in Bild 5 dargestellt, wobei auch die Bezeichnungen
nach der neuen DIN 1054 in Klammern aufgenommen sind. Eine Differenzierung des
Sicherheitsfaktors in die einzelnen Komponenten der Widerst�nde und Einwirkungen wurde
beim globalen Sicherheitskonzept nicht vorgenommen.

Bei der Anwendung des globalen Sicherheitskonzepts zur Bestimmung von noch nicht
bekannten Bauteilabmessungen entsteht das Problem, dass bei Verwendung von charakte-
ristischen Grçßen in der statischen Berechnung ein Gleichgewichtszustand erreicht wird, bei
dem die Sicherheit automatisch den Wert 1,0 aufweist, da dabei keine Sicherheitsreserven
eingerechnet sind. In der Praxis hat man sich damit beholfen, dass die Widerst�nde vor dem
Eingang in die statische Berechnung abgemindert wurden, z. B. durch Division des Erd-
widerstands durch den Faktor h = 1,5 bei der Bestimmung der Einbindetiefe einer Baugru-
benwand6).

2.2 Teilsicherheitskonzept

Beim Teilsicherheitskonzept wird die im System vorhandene Sicherheit auf die Wider-
stands- und die Einwirkungsseite aufgeteilt. Dadurch hat man die Mçglichkeit, die einzelnen
Komponenten je nach ihrer Dateng�te und Wertigkeit f�r die Gleichung des Grenzgleich-
gewichts unterschiedlich zu gewichten. Ausreichende Sicherheit ist gegeben, wenn die
allgemeine Ungleichung erf�llt ist, nach der die Summe der Bemessungswiderst�nde Rd

zu jeder Zeit grçßer ist als die Summe der Bemessungseinwirkungen Fd:

�Rd ‡ �Fd0

In Bild 6 ist f�r das Grundbruchbeispiel die nach neuer DIN 1054 f�r den sp�ter noch
erl�uterten Grenzzustand GZ 1B vorgesehene Vorgehensweise dargestellt, bei der die cha-
rakteristische Einwirkung und der charakteristische Widerstand erst unmittelbar vor dem
Einsetzen in den Sicherheitsnachweis zu den sogenannten Bemessungsgrçßen ver�ndert
werden.
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Bild 5. Globales Sicherheitskonzept, dargestellt
am Beispiel des Grundbruchnachweises

6) EAB:1994, 3. Auflage, EB 19



In diesem Fall erh�lt man die Bemessungsgrçßen dadurch, dass der charakteristische ver-
tikale Grundbruchwiderstand Rn,k aus der Grundbruchgleichung nach DIN 4017, der sich
genauso ergibt wie zuvor beim globalen Sicherheitskonzept, durch einen Teilsicherheits-
beiwert gR dividiert und die charakteristische vertikale Einwirkung Fk mit einem Teilsicher-
heitsbeiwert gF multipliziert wird. Die beiden Teilsicherheitsbeiwerte sind grçßer als 1,0 und
kçnnen im Einzelnen den Tabellen 2 und 3 von DIN 1054 bzw. Abschnitt 4.4 dieses Beitrags
entnommen werden. Der Sicherheitsnachweis ist erbracht, wenn gezeigt werden kann, dass

Rn,d ‡ Fd

ist. Will man wissen, wie viel rechnerische Sicherheit �ber die Teilsicherheitsbeiwerte
hinaus in dem System noch steckt, bestimmt man den Ausnutzungsgrad m der Widerst�nde.
Dazu werden die Bemessungswiderst�nde noch so weit abgemindert, dass die Grenz-
zustandsgleichung gerade identisch erf�llt wird:

m · Rn,d = Fd

W�hrend beim globalen Sicherheitskonzept die Sicherheit mit steigendem Sicherheitsfaktor
h ansteigt, ist dies beim Teilsicherheitskonzept mit sinkendem Ausnutzungsgrad m der Fall.
Bild 7 verdeutlicht noch einmal schematisch die unterschiedlichen Vorgehensweisen bei
Anwendung des globalen Sicherheitskonzepts und des Teilsicherheitskonzepts sowie die
Bedeutung des Ausnutzungsgrades der Widerst�nde.
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Bild 6. Teilsicherheitskonzept, dargestellt am Beispiel des Grundbruchnachweises

Bild 7. Schematische Darstellung der Vorgehensweise beim globalen Sicherheitskonzept und beim
Teilsicherheitskonzept



3 Aufbau und Inhalte der neuen Sicherheitsnorm DIN 1054

Im Folgenden werden die wesentlichen Inhalte der neuen Sicherheitsnorm DIN 1054 im
�berblick vorgestellt. Einzelheiten zu den verschiedenen Themengebieten wie Flachgr�n-
dungen, Pfahlgr�ndungen, Baugruben etc. kçnnen den Fachbeitr�gen im Teil 3 dieses
Grundbautaschenbuchs entnommen werden. Zus�tzliche Erl�uterungen und Rechenbeispiele
zur Anwendung der neuen Norm finden sich in [6]. Die nachfolgenden Ausf�hrungen
beziehen sich auf die bauaufsichtlich eingef�hrte Fassung von DIN 1054 vom Januar 2005.
Anschließend wird noch kurz auf DIN EN 1997-1 in Verbindung mit dem Nationalen
Anhang NA-1 und der Erg�nzungsnorm DIN 1054:2009 eingegangen.

3.1 Inhalts�bersicht

DIN 1054 weist insgesamt 12 Abschnitte und 7 Anh�nge auf. In den ersten drei Abschnitten
werden zun�chst der Anwendungsbereich erl�utert, die normativen Verweise aufgelistet und
Begriffe und Formelzeichen definiert. Abschnitt 4 besch�ftigt sich mit der Definition der
Geotechnischen Kategorien sowie mit den allgemeinen Regelungen f�r Sicherheitsnach-
weise, wobei insbesondere auf die Darstellung der verschiedenen Grenzzust�nde und den
damit verbundenen unterschiedlichen Nachweisf�hrungen eingegangen wird. Abschnitt 5 ist
dem Baugrund und der dabei wichtigen Festlegung charakteristischer Bodenkenngrçßen
gewidmet. Abschnitt 6 besch�ftigt sich eingehend mit den Einwirkungen und Widerst�nden
und der damit zusammenh�ngenden Definition von Lastf�llen. Außerdem enth�lt Ab-
schnitt 6 die Tabellen mit den Teilsicherheitsbeiwerten. Die folgenden Abschnitte 7 bis 12
erl�utern dann die Anwendung des Sicherheitskonzepts f�r die verschiedenen geotech-
nischen Fragestellungen.

Anhang A enth�lt die in der alten DIN 1054 als „zul�ssige Bodenpressung“ bezeichneten
Werte der aufnehmbaren Sohldr�cke. In den Anh�ngen B bis D sind die Erfahrungswerte zur
Bestimmung der charakteristischen Pfahlwiderst�nde zusammengestellt und Anhang E gibt
Angaben zu Einwirkungen und Widerst�nden bei quer zur Pfahlachse belasteten Pfahlgrup-
pen. Die Anh�nge F und G schließlich enthalten die �bergangsbestimmungen f�r Normen und
Technische Baubestimmungen nach dem alten Nachweiskonzept mit globalen Sicherheits-
beiwerten, die noch nicht an das neue Teilsicherheitskonzept angepasst worden sind.

3.2 Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich von DIN 1054 ist in Abschnitt 1 der Norm geregelt: „Die Norm
betrifft die Standsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken und Bauteilen im
Erd- und Grundbau. Sie gilt f�r deren Herstellung und Nutzung und schließt die �nderung
bestehender Bauwerke ein.“

In der Norm werden Grunds�tze formuliert und Regeln aufgestellt, wie die Nachweise f�r
vom Baugrund beeinflusste Grenzzust�nde zu f�hren sind. Die Norm unterscheidet dabei
zwischen Gr�ndungen und geotechnischen Bauwerken. Zu den Gr�ndungen z�hlen Flach-,
Pfahl- und Senkkastengr�ndungen, bei denen die Einwirkungen aus dem �berbau in der
Regel aus der Tragwerksplanung des aufliegenden Tragwerks �bergeben werden. Bei
geotechnischen Bauwerken, zu denen u. a. St�tzbauwerke, eingebettete Bauwerke wie
Tunnel in offener Bauweise, Grundbaukonstruktionen f�r vor�bergehende Zwecke wie
z. B. Baugrubenw�nde und Erdbauwerke wie D�mme und Einschnitte gehçren, ergeben
sich die Einwirkungen vorwiegend aus der geotechnischen Planung. Der Anwendungs-
bereich der Norm erstreckt sich auch auf nat�rliche H�nge.
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3.3 Geotechnische Kategorien

Die Herstellung von Gr�ndungen und geotechnischen Bauwerken erfordert eine gr�ndliche
Planung und Vorbereitung, zu der auch eine ausreichende Erkundung und Untersuchung des
Baugrunds gehçrt. Der Entwurfsverfasser, dem nach § 54 der Musterbauordnung MBO
(2002) die Gesamtverantwortung f�r das ordnungsgem�ße Ineinandergreifen aller Fach-
planungen obliegt, und die von ihm beteiligten Fachplaner m�ssen f�r diese Aufgabe �ber
die nçtige Sachkunde und Erfahrung verf�gen. Der Entwurfsverfasser entscheidet nach
Maßgabe der fachlichen Kompetenz und ggf. im Einvernehmen mit dem Bauherrn �ber
die Einschaltung eines Fachplaners f�r Geotechnik7).

F�r die Baugrunduntersuchung wird in der Praxis ein Sachverst�ndiger f�r Geotechnik
beauftragt. Bei ihm wird vorausgesetzt, dass er fachkundig und erfahren auf dem Gebiet der
Geotechnik ist. Weitere Anforderungen an das Berufsbild oder den Ausbildungsgang
werden nicht verlangt. Insbesondere handelt es sich bei dem Sachverst�ndigen f�r Geo-
technik nicht um einen çffentlich bestellten und vereidigten Sachverst�ndigen und auch
nicht um den anerkannten Sachverst�ndigen f�r Erd- und Grundbau nach Bauordnungs-
recht [3].

Der Begriff des Sachverst�ndigen f�r Geotechnik taucht in DIN 1054 daher gar nicht auf.
Allerdings heißt es in Anlage 2.1/9 des Kommentars zur Musterliste der Technischen
Baubestimmungen bei der Einf�hrung von DIN 1054:2005-01: „DIN 1054 nimmt wieder-
holt Bezug auf Ergebnisse von Baugrunduntersuchungen, die den Anforderungen von
DIN 4020:2003-09 gen�gen. Diese m�ssen vor der konstruktiven Bearbeitung der baulichen
Anlage vorliegen.“

Damit wird der Sachverst�ndige f�r Geotechnik indirekt wieder zur Kl�rung der geotech-
nischen Fragestellungen bei einem Bauwerk verpflichtet. Denn es heißt in Abschnitt 5 von
DIN 4020: „Der Entwurfsverfasser hat den Bauherrn rechtzeitig auf die Notwendigkeit einer
geotechnischen Untersuchung hinzuweisen. Der Bauherr hat geotechnische Untersuchungen
f�r den Entwurf rechtzeitig zu beauftragen und hierf�r einen Sachverst�ndigen f�r Geo-
technik einzuschalten“ .

Die Aufgabe des Sachverst�ndigen f�r Geotechnik besteht darin, die erforderlichen geotech-
nischen Untersuchungen und Messungen zu planen und die fachgerechte Durchf�hrung der
Feld- und Laborarbeiten zu �berwachen. Aus den Ergebnissen dieser Untersuchungen hat er
die charakteristischen Werte f�r die Baugrundkenngrçßen und Grundwasserst�nde fest-
zulegen, die sp�ter Eingang in die Berechnungen zur �berpr�fung der Tragf�higkeit und
der Gebrauchstauglichkeit finden. Es ist weiter seine Aufgabe, aus den Ergebnissen der
Baugrunduntersuchung Wechselwirkungen zwischen Bauwerk und Boden und daraus resul-
tierende Folgerungen f�r die Planung und Konstruktion aufzuzeigen und dem Bauherrn und
den beteiligten Fachplanern mitzuteilen. Dabei hat er sich an die Vorgaben und Anforde-
rungen von DIN 4020 zu halten.

Die Mindestanforderungen an Umfang und Qualit�t der durchzuf�hrenden geotechnischen
Untersuchungen, Berechnungen und �berwachungsmaßnahmen richten sich nach der Geo-
technischen Kategorie. DIN 1054 nimmt dabei in Anlehnung an DIN 4020 eine Aufteilung
in drei Kategorien vor8).
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Geotechnische Kategorie GK 1
Sie umfasst Baumaßnahmen mit geringem Schwierigkeitsgrad hinsichtlich Standsicherheit
und Gebrauchstauglichkeit, die mit vereinfachten Verfahren aufgrund von Erfahrungen
hinreichend beurteilt werden kçnnen.

Geotechnische Kategorie GK 2
Sie umfasst Baumaßnahmen mit mittlerem Schwierigkeitsgrad im Hinblick auf Bauwerke
und Baugrund. Sie erfordern eine ingenieurm�ßige Bearbeitung und einen rechnerischen
Nachweis der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit auf der Grundlage von geotech-
nischen Kenntnissen und Erfahrungen. Neben dem geotechnischen Untersuchungsbericht ist
auch ein geotechnischer Entwurfsbericht zu erstellen.

Geotechnische Kategorie GK 3
Sie umfasst Baumaßnahmen mit hohem Schwierigkeitsgrad. Insbesondere sind Bauwerke,
die unter Anwendung der Beobachtungsmethode errichtet werden, in die Geotechnische
Kategorie GK 3 einzustufen. Ausnahmen hiervon sind gesondert zu begr�nden. Bauwerke
der Geotechnischen Kategorie GK 3 erfordern eine ingenieurm�ßige Bearbeitung und einen
rechnerischen Nachweis der Tragf�higkeit und Gebrauchstauglichkeit auf der Grundlage von
zus�tzlichen Untersuchungen und von vertieften Kenntnissen und Erfahrungen auf dem
jeweiligen Spezialgebiet. Auch hier ist ein geotechnischer Entwurfsbericht anzufertigen.

Die Einordnung einer Baumaßnahme in eine Geotechnische Kategorie erfolgt zu Beginn der
Planungen. Eine sp�tere �nderung aufgrund der beim Bau vorgefundenen Verh�ltnisse ist
mçglich und u. U. notwendig. Detaillierte Zuordnungen geotechnischer Konstruktionen zu
den Geotechnischen Kategorien werden in den jeweiligen Fachabschnitten von DIN 1054
vorgenommen. Weitere allgemeine Kriterien finden sich in DIN 4020. Die Einstufung
erfolgt dort nach Kriterien, die sich aus

– dem Bauwerk,
– dem Baugrund,
– dem Grundwasser und
– der Umgebung

ergeben. Eine Konkretisierung dieser Kriterien wird z. B. bei Kuntsche [2] vorgenommen.

3.4 Wichtige Begriffe der neuen Sicherheitsnorm

F�r die nachfolgende Vorstellung einzelner Inhalte von DIN 1054 ist es notwendig, einige
wichtige Begriffe zu definieren. Dabei muss auf weitere ebenfalls noch zu definierende
Begriffe zur�ckgegriffen werden. Die Begriffsdefinitionen sind daher in ihrer Gesamtheit zu
betrachten.

3.4.1 Charakteristischer Wert, repr�sentativer Wert, Bemessungswert, Nennwert

3.4.1.1 Charakteristischer Wert

Als charakteristischer Wert wird nach DIN 1054 der Wert einer Einwirkung oder eines
Widerstands bezeichnet, von dem angenommen wird, „dass er mit einer vorgegebenen
Wahrscheinlichkeit im Bezugszeitraum unter Ber�cksichtigung der Nutzungsdauer des
Bauwerks und der entsprechenden Bemessungssituation nicht �berschritten oder unterschrit-
ten wird.“ Charakteristische Grçßen werden durch den Index „k“ gekennzeichnet.
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W�hrend die Einwirkungsseite, zumindest was die aus dem Tragwerk auf die Gr�ndungs-
konstruktion �bertragenen Einwirkungen angeht, relativ zuverl�ssig eingesch�tzt werden
kann, z�hlt entsprechend den Ausf�hrungen im Abschnitt 1 die Festlegung von Homogen-
bereichen im Boden mit zugehçrigen charakteristischen Bodenkennwerten, aus denen dann
sowohl grundbauspezifische Einwirkungen, wie z. B. der aktive Erddruck, als auch Boden-
widerst�nde, wie z. B. der passive Erddruck, abgeleitet werden, zu den schwierigsten
Aufgaben in der Geotechnik. In der Regel wird daher ein Sachverst�ndiger f�r Geotechnik
eingeschaltet werden, um die Festlegung der charakteristischen Bodenkennwerte vorzuneh-
men. Es obliegt dann seinem Wissen und seiner Erfahrung, wie groß er den Sicherheits-
abstand zwischen dem von ihm festzulegenden charakteristischen Wert und dem rechneri-
schen Mittelwert einer Grçße w�hlt, wie das beispielhaft f�r den Reibungswinkel in der
linken H�lfte von Bild 8 gezeigt ist. Einflussparameter auf die Grçße des Sicherheitsabstands
sind u. a.:

– Qualit�t und Quantit�t der Datenbasis,
– Auswirkung eines Bauwerksversagens auf die Umgebung,
– Empfindlichkeit der Bauwerkskonstruktion im Hinblick auf baugrundbedingte

Verformungen,
– F�higkeit der Konstruktion, bei Ann�herung an den Grenzzustand schadlos Kr�fte

umzulagern (Duktilit�t).

In F�llen, in denen die Streuung der Messwerte gering ist und der gemessene Parameter
wenig Einfluss auf das Gesamtergebnis hat, kann der charakteristische Wert auch mit dem
Mittelwert zusammenfallen, wie das beispielhaft f�r die Wichte des Bodens in der rechten
H�lfte von Bild 8 gezeigt ist. Ob diese Bedingungen zutreffen, muss im konkreten Anwen-
dungsfall im Einzelnen �berpr�ft werden.

Es kann auch erforderlich werden, obere und untere charakteristische Werte festzulegen und
in den Berechnungen jeweils die ung�nstigste Kombination auszuw�hlen. Ein solches
Erfordernis kann f�r die Bodenkennwerte gegeben sein, wenn die Ergebnisse der Labor-
und Feldversuche sehr starke Streuungen aufweisen (Variationskoeffizient VG > 0,1) 9).
Ebenso gibt es auf der Einwirkungsseite Problemstellungen, bei denen dies angebracht ist.
Ein typisches Beispiel stellt der Ansatz der Betonwichte dar, die beim Nachweis gegen
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Bild 8. Festlegung charakterischer Werte am Beispiel des Reibungswinkels j und der Bodenwichte g

9) DIN 1054, 5.3.1 (3)



Aufschwimmen mit dem unteren Wert von 24 kN/m3 und in allen anderen F�llen, bei denen
das Betongewicht ung�nstig wirkt, mit 25 kN/m3 angesetzt wird10).

Aufgrund der starken Interaktion zwischen Bauwerkskonstruktion und Untergrund sollte der
fachliche Austausch zwischen dem Sachverst�ndigen f�r Geotechnik und dem Tragwerks-
planer nicht auf die reine �bergabe von Bodenkennwerten beschr�nkt bleiben, sondern auch
die Diskussion �ber die damit erhaltenen Ergebnisse einschließen. Da bei komplexen
Konstruktionen heute �berwiegend Rechenprogramme auf Basis Finiter Elemente zum
Einsatz kommen, mit denen auch Aussagen �ber Spannungen und Verformungen im
Gebrauchszustand erhalten werden, kommt der Angabe der verformungsbestimmenden
Bodenkenngrçßen eine große Bedeutung zu. Insbesondere bei verschiebungsempfindlichen
Konstruktionen mag der Sachverst�ndige f�r Geotechnik geneigt sein, zur Sicherstellung der
Gebrauchstauglichkeit die entsprechenden verformungsbestimmenden Kenngrçßen des Un-
tergrunds wie z. B. die Steifemoduli der einzelnen Bodenschichten mçglichst vorsichtig,
d. h. niedrig anzusetzen. Dies kann aber bei der Bestimmung der Schnittgrçßen zur Absch�t-
zung der Grenztragf�higkeit zu unrealistischen Ergebnissen f�hren. In solchen F�llen ist eine
R�ckkopplung zwischen dem Tragwerksplaner und dem Sachverst�ndigen f�r Geotechnik
unerl�sslich, um die Berechnungsergebnisse zu bewerten, die vorgegebenen Kennwerte zu
best�tigen, ggf. zu korrigieren oder auch zus�tzliche Untersuchungen zu veranlassen, mit
denen die Schwankungsbreite dann weiter eingegrenzt werden kann.

3.4.1.2 Repr�sentativer Wert

Nach DIN 1055-100:2001-03 ist ein repr�sentativer Wert definiert als der Wert einer
Einwirkung, der der Nachweisf�hrung in Grenzzust�nden zugrunde liegt. Treten nur st�n-
dige Einwirkungen auf, stellt der charakteristische Wert den repr�sentativen Wert dar. Treten
zus�tzlich voneinander unabh�ngige ver�nderliche Einwirkungen auf, so wird der repr�sen-
tative Wert der ver�nderlichen Einwirkungen dadurch gebildet, dass bei der summarischen
Ber�cksichtigung der Auswirkungen von st�ndigen und ver�nderlichen Einwirkungen die
ver�nderlichen Einwirkungen mit einem Kombinationsfaktor yi abgemindert werden, womit
ber�cksichtigt wird, dass nicht alle ver�nderlichen Einwirkungen gleichzeitig auftreten. Die
Grçße des yi-Wertes richtet sich nach der H�ufigkeit des Auftretens der ver�nderlichen
Einwirkung Qk. Angaben zur Grçße finden sich im Anhang A von DIN 1055-100. Unter-
schieden werden folgende repr�sentative Werte:

• Kombinationswert einer ver�nderlichen Einwirkung, i. Allg. durch y0 · Qk beschrieben.
Dabei ist der Beiwert y0 so festgelegt, dass bei Verwendung des Kombinationswertes in
den noch zu erl�uternden Einwirkungskombinationen die Wahrscheinlichkeit der Sicher-
stellung von Tragf�higkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit w�hrend der vor-
gesehenen Lebenszeit des betrachteten Bauwerks erhalten bleibt.

• H�ufiger Wert einer ver�nderlichen Einwirkung, i. Allg. durch y1 · Qk beschrieben.
Der Beiwert y1 ist dabei so festgelegt, dass die �berschreitung des h�ufigen Werts auf
300-mal pro Jahr bzw. auf 5 % begrenzt ist.

• Quasi st�ndiger Wert einer ver�nderlichen Einwirkung, i. Allg. durch y2 · Qk beschrieben.
Der Beiwert y2 ist dabei so festgelegt, dass der quasi st�ndige Wert mit einer H�ufigkeit
von 50% �berschritten wird.

Die Bildung repr�sentativer Werte findet insbesondere bei der Bemessung von Hochbauten
statt. In die geotechnische Berechnung fließen sie damit indirekt bei der �bergabe der
Gr�ndungslasten ein.
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3.4.1.3 Bemessungswert

Als Bemessungswert wird nach DIN 1054:2005-01 der Wert einer Einwirkung, einer
Beanspruchung oder eines Widerstands bezeichnet, „der f�r den Nachweis eines Grenz-
zustandes zugrunde gelegt wird.“ Bemessungswerte werden durch den Index „d“ gekenn-
zeichnet.

Der Bemessungswert einer Einwirkung wird dadurch erhalten, dass der repr�sentative Wert
mit einem Teilsicherheitsfaktor gF ‡ 1,0 multipliziert wird:

Fd = Frep · gF

Der Bemessungswert eines Widerstands ergibt sich aus der Division des charakteristischen
Widerstands durch einen Teilsicherbeiwert gR ‡ 1,0:

Rd = Rk/gR

3.4.1.4 Nennwert

Als Nennwert wird ein Wert bezeichnet, der nicht �ber Teilsicherheitsbeiwerte oder sonstige
Sicherheitselemente, sondern unmittelbar als Bemessungswert festgelegt wird. Die meisten
geometrischen Grçßen werden in den Sicherheitsnachweisen direkt mit ihrem Nennwert
eingesetzt.

3.4.2 Einwirkung, Auswirkung, Beanspruchung, Widerstand

3.4.2.1 Einwirkung

Die Definition der Einwirkungen ist in der Grundsatznorm DIN EN 1990:2002-10 gegeben.
Zahlenwerte f�r Einwirkungen kçnnen DIN EN 1991-1-1:2002:10 entnommen werden.
DIN 1054 nimmt allerdings noch explizit Bezug auf DIN 1055-100:2001-03, deren Titel
„Einwirkungen auf Tragwerke“ lautet und die sich als Bindeglied zum Eurocode versteht.
Aufgrund des Erscheinungsdatums baut DIN 1055-100 selbst noch auf der Vornorm DIN V
ENV 1991-1:1995-12 auf, die die Vorg�ngernorm von DIN EN 1990:2002-10 darstellte.

In DIN 1055-100 werden Einwirkungen als „auf das Tragwerk einwirkende Kraft- oder
Verformungsgrçßen“ bezeichnet. Dabei wird eine sehr differenzierte Betrachtung der ein-
zelnen Einwirkungen vorgenommen. Es wird unterschieden in

– direkte,
– indirekte,
– zeitlich unver�nderte,
– statische,
– vorwiegend ruhende,
– zeitlich ver�nderliche,
– dynamische,
– quasistatische,
– außergewçhnliche,
– seismische,
– ortsfeste,
– freie Einwirkungen.
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Diese vielf�ltigen Einwirkungsarten werden nach DIN 1054 gem�ß Bild 9 auf drei Haupt-
gruppen beschr�nkt:

– Gr�ndungslasten,
– grundbauspezifische Einwirkungen,
– dynamische Einwirkungen.

Generell sind die Anteile aus st�ndigen und ver�nderlichen Einwirkungen getrennt zu
behandeln, da diese bei den meisten Nachweisen mit unterschiedlichen Teilsicherheitsfak-
toren belegt werden. Bei den ver�nderlichen Einwirkungen sind wie �blich nur die ung�ns-
tigen Einwirkungen zu ber�cksichtigen. Nach DIN 1054 wird bis auf die Nachweise im
Grenzzustand GZ 1A keine Differenzierung zwischen g�nstigen und ung�nstigen st�ndigen
Einwirkungen vorgenommen. In diesem Punkt unterscheidet sich DIN 1054 von der Vor-
gehensweise im Hochbau, wo eine solche Differenzierung vorgesehen ist11).

3.4.2.2 Gr�ndungslasten

Gr�ndungslasten12) werden nach DIN 1054 als Schnittgrçßen (Beanspruchungen) aus der
statischen Berechnung des aufliegenden Tragwerks am �bergang zur Gr�ndungskonstruk-
tion definiert. Sie sind als charakteristische bzw. repr�sentative Grçßen f�r jede kritische
Einwirkungskombination in den maßgebenden Bemessungssituationen sowohl f�r den
Grenzzustand der Tragf�higkeit (GZ 1) als auch f�r den Grenzzustand der Gebrauchstaug-
lichkeit (GZ 2) anzugeben.

Die �bernahme von charakteristischen bzw. repr�sentativen Gr�ndungslasten aus der Trag-
werksplanung bedarf einer engen Abstimmung zwischen dem Tragwerksplaner des auf-
liegenden Tragwerks und dem Planer f�r die Gr�ndung, da im Konstruktiven Ingenieurbau
im Gegensatz zu den meisten Nachweisen der Geotechnik die statische Berechnung bereits
mit Bemessungswerten durchgef�hrt wird. Dies bedeutet, dass die charakteristischen Ein-
wirkungen noch vor der Ermittlung der Schnittgrçßen mit den jeweiligen Teilsicherheits-
beiwerten erhçht werden und zudem die Kopplung von st�ndigen und verschiedenen ver-
�nderlichen Einwirkungen nicht einfach durch Addition, sondern �ber die beschriebenen
Kombinationsbeiwerte yi < 1,0 vorgenommen werden. N�heres kann hierzu der Hochbau-
Literatur entnommen werden (z. B. Gr�nberg et al. [1]). Als Ergebnis der statischen
Berechnung werden demnach Bemessungsgrçßen erhalten, die f�r die Angabe der Gr�n-
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Bild 9. Einteilung der Einwirkungen nach DIN 1054

11) DIN 1055-100, Anhang A, Tabelle A.3
12) DIN 1054, 6.1.2



dungslasten wieder in charakteristische bzw. repr�sentative Grçßen zur�ck transformiert
werden m�ssen, was nur bedingt eindeutig gelingt.

Beispielsweise stellt sich die Bemessungsbeanspruchung Ed f�r st�ndige und vor�bergehen-
de Bemessungssituationen f�r den Nachweis des Grenzzustands der Tragf�higkeit nach
DIN 1055-100:2001-03, 9.4 (4) a wie folgt dar:

Ed ¼ E
X

j�1

gG;j � Gk;j � gP � Pk � gQ;1 � Qk;1

(
�
X

i>1

gQ;i � yO;i � Qk;i

�

Darin bedeuten:
� „in Kombination mit“P

„Kombination der unabh�ngigen Einwirkungen infolge von“
Gk,j unabh�ngige st�ndige Einwirkung, bestehend aus einem oder mehreren charakter-

istischen Werten st�ndiger Kraft- oder Verformungsgrçßen
Pk unabh�ngige Einwirkung infolge Vorspannung (charakteristischer Wert einer Vor-

spannung)
Qk,1 vorherrschende unabh�ngige ver�nderliche Einwirkung, bestehend aus einem oder

mehreren charakteristischen Werten ver�nderlicher Kraft- oder Verformungsgrçßen
Qk,i andere unabh�ngige ver�nderliche Einwirkung, bestehend aus einem oder mehreren

charakteristischen Werten ver�nderlicher Kraft- oder Verformungsgrçßen
gG,j Teilsicherheitsbeiwert einer unabh�ngigen st�ndigen Einwirkung Gk,j

gP Teilsicherheitsbeiwert einer unabh�ngigen Einwirkung infolge Vorspannung
gQ,1 Teilsicherheitsbeiwert f�r die vorherrschende unabh�ngige ver�nderliche Einwirkung

Qk,1

gQ,i Teilsicherheitsbeiwert f�r eine andere unabh�ngige ver�nderliche Einwirkung Qk,i,
y jeweiliger Kombinationsbeiwert zur Bestimmung repr�sentativer Werte ver�nderlicher

Einwirkungen

Sofern die statische Berechnung auf der Grundlage einer linear elastischen Berechnung
erfolgt und die Auswirkungen infolge der verschiedenen Einwirkungen getrennt ermittelt
werden, l�sst sich die charakteristische bzw. repr�sentative Beanspruchung noch einfach
dadurch ermitteln, dass die jeweiligen Auswirkungen infolge der einzelnen Bemessungs-
einwirkungen durch die zugehçrigen Teilsicherheitsbeiwerte dividiert und anschließend zur
charakteristischen bzw. repr�sentativen Beanspruchung addiert werden. Man erh�lt dann:

EK ¼ E
X

j�1

GK;j

(
� Pk � Qk;1 �

X

i>1

yO;iQk;i

)

Schwieriger wird es, wenn die statische Berechnung auf nichtlinearer Basis mit Bemessungs-
grçßen durchgef�hrt wird, da sich dann aufgrund der unterschiedlichen verwendeten Teil-
sicherheitsbeiwerte im Endergebnis nicht mehr sagen l�sst, welcher Anteil der Beanspru-
chungen aus st�ndigen und welcher aus ver�nderlichen Einwirkungen herr�hrt. DIN 1054
empfiehlt hierzu in Abschnitt 6.1.2 (2) lediglich, die Bemessungsbeanspruchungen „auf-
grund eines am untersuchten Tragwerk orientierten Kriteriums in jeweils einen Anteil
EG,d aus st�ndigen Einwirkungen und einen Anteil EQ,d aus ver�nderlichen Einwirkungen
aufzuteilen und diese Anteile durch Division mit den Teilsicherheitsbeiwerten nach
DIN 1055-100:2001-03 Tabelle A.3 oder anderen maßgebenden Einwirkungsnormen in
charakteristische bzw. repr�sentative Beanspruchungen umzuwandeln.“ Da n�here Angaben
fehlen, wie die Aufteilung vorgenommen werden soll, ist hier die enge Abstimmung mit dem
Tragwerksplaner unerl�sslich.
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3.4.2.3 Grundbauspezifische Einwirkungen

Zu den grundbauspezifischen Einwirkungen13) z�hlen u. a.:

– Eigengewicht, Erddruck, Wasserdruck,
– Seitendruck und negative Mantelreibung bei Pf�hlen,
– ver�nderliche statische Einwirkungen z. B. aus Nutzlasten auf das Grundbauwerk,
– Baugrundverformung aus Nachbarbebauung oder Bodenentnahme,
– Verwitterung mit Herabsetzung der Scherfestigkeit.

Bei der Bestimmung von Erddr�cken und ihrer Verteilung muss beachtet werden, dass diese
verschiebungsabh�ngig sind. Bild 10 zeigt dies qualitativ f�r die Entwicklung der resultie-
renden Erddruckkraft E bei einer Fußpunktdrehung einer Baugrubenwand. Sofern die Wand
�berhaupt nicht verschoben wird, wirkt der Erdruhedruck E0, der bei ausreichender Bewe-
gung der Wand vom Erdreich weg auf den Grenzwert des aktiven Erddrucks Ea abf�llt. Wenn
die Verformungen einer St�tzkonstruktion begrenzt bleiben sollen und dies auch durch die
Wahl der St�tzkonstruktion (z. B. massive Schlitzwand) bautechnisch realisiert wird, muss
auf der Einwirkungsseite mit einem erhçhten aktiven Erddruck gerechnet werden, dessen
Grçße meist als Mittelwert zwischen aktivem Erddruck und Erdruhedruck festgelegt wird.

Sofern der Boden eine Koh�sion aufweist, ergeben sich im oberen Wandbereich rechnerisch
Zugspannungen. Aus Sicherheitsgr�nden werden diese nicht angesetzt. Stattdessen wird mit
einem Mindesterddruck gerechnet, der mit einem fiktiven Reibungswinkel von j* = 40�
bestimmt wird.

Der Erddruck wird sich daher gem�ß Bild 11 in Abh�ngigkeit der Wandverschiebung im
Normalfall in den Grenzen zwischen dem aktiven Erddruck bzw. Mindesterddruck und dem
Erdruhedruck bewegen.

Zu beachten ist, dass es beim lagenweisen Einbau eines Bodens hinter einer Wand bei
intensiver Verdichtung oberfl�chennah zu einem Anwachsen des Erddrucks �ber den Ruhe-
druck hinaus kommen kann. DIN 4085 gibt Hinweise, wie dieser Verdichtungserddruck in
Abh�ngigkeit des eingesetzten Verdichtungsger�ts n�herungsweise angesetzt werden kann14).

Je nach St�tzung der Wand und ihrer Biegesteifigkeit kommt es zu Erddruckumlagerungen,
die im Ergebnis eine deutlich andere Verteilung ergeben, als es der klassischen dreieck-
fçrmigen Erddruckverteilung entspricht. Hinweise, wie diese Umlagerung bei den einzelnen
Wandsystemen in realit�tsnahe Verteilungen vorzunehmen ist, finden sich in den EAB. Die
Verformbarkeit der Wand hat auch Einfluss auf die erforderliche Vorspannkraft von Ankern.
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Bild 10. Abh�ngigkeit der resultieren-
den Erddruckkraft von der Verschie-
bung der Wand

13) DIN 1054, 6.1.3
14) DIN 4085:2007-10, 6.6.1



Die Ermittlung des charakteristischen Erddrucks erfolgt i. d. R. f�r den oberen charakteris-
tischen Wert des Erddrucks. F�r den Fall, dass sich ein geringerer Erddruck ung�nstig auf die
Bemessung auswirken w�rde, sieht DIN 1054 vor, dass der untere charakteristische Wert des
Erddrucks angesetzt wird15). Bei bindigen Bçden darf dazu Eah = 0 gesetzt werden, bei
nichtbindigen Bçden wird i. d. R. die H�lfte des oberen charakteristischen Wertes angesetzt.

F�r die Ermittlung des charakteristischen Wasserdrucks ist sowohl ein hçchster als auch ein
niedrigster Wasserstand festzulegen, da beide Wasserst�nde bei der Bemessung von Bau-
werken oder Teilen davon zu den maßgebenden Beanspruchungen beitragen kçnnen.

Werden Baugruben mit einem wasserdichten Verbau im Grundwasser hergestellt, kann je
nach Konstruktion und Art der Grundwasserhaltung eine Umstrçmung des Wandfußes
eintreten. Gegen�ber der hydrostatischen Druckverteilung wird der Wasserdruck pw auf
der aktiven Seite reduziert und auf der passiven Seite erhçht. Gegenl�ufig dazu wird durch
die Strçmungskr�fte die Wichte des Bodens auf der aktiven Seite erhçht und auf der passiven
Seite vermindert, was bei der Berechnung der Erddr�cke zu ber�cksichtigen ist. Die dazu
notwendige Bestimmung des hydraulischen Gradienten erfolgt i. d. R. durch die Auswertung
eines Strçmungsnetzes (Bild 12). Nur in einfachen F�llen, z. B. bei homogenem Boden
unterhalb des Grundwasserspiegels, darf der hydrostatische Wasserdruck vereinfacht so
angesetzt werden, als sei eine Umstrçmung und damit das Auftreten von Strçmungskr�ften
unterbunden16).

3.4.2.4 Dynamische Einwirkungen

Zu den dynamischen Einwirkungen17) z�hlen:

– Verkehrslasten,
– Anprall- und Stoßlasten,
– Erdbeben.

Dynamische Einwirkungen d�rfen in der Regel als ver�nderliche statische Einwirkungen
ber�cksichtigt werden. Bei erheblichen dynamischen Einwirkungen, wie sie durch Anprall-
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Bild 11. Aktiver Erddruck, Mindesterddruck und Erdruhedruck bei einer St�tzwand

15) DIN 1054, 10.3.1 (7)
16) DIN 1054, 10.3.2 (5)
17) DIN 1054, 6.1.4



lasten, Druckwellen oder Schwingungen von Maschinenfundamenten entstehen kçnnen,
muss im Einzelfall aber gepr�ft werden, ob nicht die Massentr�gheitskr�fte in den Berech-
nungen mit ber�cksichtigt werden m�ssen. Bei Einwirkungen durch Erdbeben ist
DIN 4149:2005-04 hinzuzuziehen.

3.4.2.5 Auswirkung

Als Auswirkung18) wird die Folge einer Einwirkung auf das Tragwerk, auf Teile davon oder
in einem bestimmten Querschnitt verstanden. Die Auswirkung kann in Form einer Schnitt-
grçße, einer Spannung, einer Dehnung oder Verformung auftreten.

3.4.2.6 Beanspruchung

Als Beanspruchung19) wird die Summe der Auswirkungen aus den einzelnen Einwirkungen
in Form von Schnittgrçßen am betrachteten Bauwerk bezeichnet. Ein typisches Beispiel
einer Beanspruchung stellt die Erdauflagerkraft bei einem Baugrubenverbau dar, die sp�ter
im Sicherheitsnachweis dem mçglichen Erdwiderstand gegen�bergestellt wird (s. Bild 19 in
Abschn. 4.2).

3.4.2.7 Widerst�nde

Widerst�nde20) werden durch die Festigkeit der beanspruchten Baustoffe oder des Baugrunds
hervorgerufen. Als Beispiele f�r den Widerstand eines Baustoffs seien hier die Betondruck-
festigkeit bei einer Schlitzwand oder der Materialwiderstand des Stahlzugglieds bei einem
Anker genannt (Bild 13 a). Die Festigkeit des Bodens wird durch die Scherparameter
Reibung und Koh�sion bestimmt. Bei manchen Nachweisen werden – wie im Beispiel des
abrutschenden Erdkeils – direkt die mit den Scherparametern berechneten Bemessungswerte
der Reibungs- und Koh�sionskr�fte in der Gleitfuge angesetzt (Bild 13 b). Bei anderen
Nachweisen werden auch aus den charakteristischen Scherparametern abgeleitete summa-
rische Grçßen als Widerst�nde bezeichnet und in die Grenzzustandsgleichung eingesetzt.
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Bild 12. Auswirkung von Strçmungskr�ften auf Erd- und Wasserdruck bei Umstrçmung des Wandfußes
einer Baugrubenwand

18) DIN 1055-100, 3.1.2.19
19) DIN 1054, 6.1.5
20) DIN 1054, 6.2



Typische Vertreter dieser Gruppe sind der Erdwiderstand, der Grundbruchwiderstand und
der Pfahlwiderstand (Bild 13 c).

Problematisch ist in der Geotechnik, dass sich Widerst�nde und Einwirkungen nicht immer
eindeutig voneinander trennen lassen. Ein Beispiel hierf�r stellt das schr�g belastete Fun-
dament in Bild 14 dar. Die Vertikalkomponente der Einwirkung Pv bewirkt in der Sohlfuge
eine Normalkraft N, die ihrerseits die Aktivierung einer Reibungskraft R ermçglicht, die
maximal den Betrag R = N · tan ds annehmen kann. Die Grçße ds bezeichnet den Sohlrei-
bungswinkel. Eine Steigerung der Einwirkung P bewirkt eine Steigerung der ung�nstigen
horizontalen Beanspruchung Ph, aber andererseits �ber den Vertikalanteil Pv auch den
Aufbau einer vergrçßerten Normalkraft N, die dann wiederum einen grçßeren Reibungs-
widerstand ermçglicht.

Dieses einfache Beispiel macht deutlich, dass in den einzelnen Grenzzustandsnachweisen
klare Regelungen �ber den Ansatz von Einwirkungen und Widerst�nden getroffen werden
m�ssen, um damit berechnete Sicherheiten auch bewerten und vergleichen zu kçnnen.
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Bild 13. Widerst�nde: a) Materialwiderstand, b) direkter Scherwiderstand,
c) abgeleitete Widerst�nde

Bild 14. Nichteindeutigkeit von Einwirkungen und Widerst�nden bei einem schr�g belasteten Fundament



3.4.3 Lastf�lle

3.4.3.1 Einwirkungskombinationen

Eine Einwirkungskombination21) umfasst die gleichzeitig mçglichen Einwirkungen, wie sie
bei der Betrachtung eines Grenzzustandes auftreten kçnnen.

Die Norm unterscheidet dabei folgende Einwirkungskombinationen:

Regel-Kombination (EK 1)
St�ndige sowie w�hrend der Funktionszeit des Bauwerks regelm�ßig auftretende ver�nder-
liche Einwirkungen.

Seltene Kombination (EK 2)
Außer den Einwirkungen der Regel-Kombination seltene oder einmalige planm�ßige Ein-
wirkungen.

Außergewçhnliche Kombination (EK 3)
Außer den Einwirkungen der Regel-Kombination eine gleichzeitig mçgliche außergewçhn-
liche Einwirkung, insbesondere bei Katastrophen oder Unf�llen.

Bild 15 zeigt die verschiedenen Einwirkungskombinationen am Beispiel eines Staudamms.
Die Schwankungen des Wasserspiegels zwischen Niedrig- und Mittelwasser stellt die
Regel-Kombination dar. Das Erreichen des Hochwasserspiegels und das Anspringen der
Hochwasserentlastungsanlage entsprechen einer seltenen aber durchaus planm�ßigen Ein-
wirkungskombination. Das Auftreten eines hçchsten Hochwassers bei gleichzeitigem Aus-
fall der Hochwasserentlastungsanlage wegen Reparaturarbeiten stellt hingegen eine außer-
gewçhnliche Einwirkung dar.

3.4.3.2 Sicherheitsklassen bei Widerst�nden

In �hnlicher Weise wie die Einwirkungskombinationen beschreiben die Sicherheitsklassen22)

„den Sicherheitsanspruch bei den Widerst�nden in Abh�ngigkeit von Dauer und H�ufigkeit
der maßgebenden Einwirkungen“. DIN 1054 unterscheidet dabei:

Zust�nde der Sicherheitsklasse 1 (SK 1)
Hierzu z�hlen Zust�nde, die auf die Funktionszeit des Bauwerks ausgelegt sind.
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Bild 15. Einwirkungskombinationen am Beispiel eines Staudamms: a) Regel-Kombination,
b) seltene Kombination, c) außergewçhnliche Kombination

21) DIN 1054, 6.3.1
22) DIN 1054, 6.3.2



Zust�nde der Sicherheitsklasse 2 (SK 2)
Bauzust�nde bei der Herstellung oder Reparatur eines Bauwerks und Bauzust�nde durch
Baumaßnahmen neben dem Bauwerk; insbesondere z�hlen auch Baugrubenkonstruktionen
zur Sicherheitsklasse SK 2.

Zust�nde der Sicherheitsklasse 3 (SK 3)
W�hrend der Funktionszeit einmalig oder voraussichtlich nie auftretende Zust�nde.

Im Beispiel der in Bild 16 dargestellten Winkelst�tzwand verhindern der Sohlwiderstand Rt

und der Erdwiderstand Ep ein Wegschieben der Wand infolge der Einwirkung durch den
aktiven Erddruck Ea. F�r diesen Regelfall liegt die Sicherheitsklasse SK 1 vor.

F�r Reparaturzwecke kann es erforderlich sein, das Erdreich vor der Winkelst�tzwand
partiell auszuheben. Damit entf�llt der Erdwiderstand als haltende Kraft. Zum Nachweis
solcher Bauzust�nde gelten einerseits verringerte Sicherheitsanforderungen, andererseits
d�rfen ggf. auch tempor�r vorhandene Widerst�nde in den Sicherheitsnachweis eingebracht
werden. Im vorliegenden Fall lassen sich durch die r�umliche Begrenzung der Abgrabung
auch die Reibungskr�fte Rspa an den Seitenfl�chen des abgegrabenen Bereichs mobilisieren.
F�r diesen Fall gilt die Sicherheitsklasse SK 2.

Im dritten Fall tritt w�hrend der Abgrabung noch eine außergewçhnliche Einwirkung in
Form eines Erdbebens auf. Da dessen Einwirkungsdauer allerdings nur sehr kurz ist, ist es
vorstellbar, die Kraft CS aus der i. d. R. vorhandenen scheinbaren Koh�sion im Nachweis mit
anzusetzen. F�r diesen Fall gilt dann die Sicherheitsklasse SK 3.

3.4.3.3 Lastf�lle

Lastf�lle23) (LF) werden f�r die Grenzzust�nde der Tragf�higkeit GZ 1 aus Einwirkungs-
kombinationen in Verbindung mit Sicherheitsklassen bei den Widerst�nden gebildet.
DIN 1054 unterscheidet dabei drei Lastf�lle:

Lastfall LF 1
Regel-Kombination EK 1 in Verbindung mit Zustand der Sicherheitsklasse SK 1 („st�ndige
Bemessungssituation“).

Lastfall LF 2
Seltene Kombination EK 2 in Verbindung mit Zustand der Sicherheitsklasse SK 1 oder
Regel-Kombination EK 1 in Verbindung mit Zustand der Sicherheitsklasse SK 2 („vor�ber-
gehende Bemessungssituation“).
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Bild 16. Verschiedene Sicherheitsklassen am Beispiel einer Winkelst�tzwand

23) DIN 1054, 6.3.3



Lastfall LF 3
Außergewçhnliche Kombination EK 3 in Verbindung mit Zustand der Sicherheitsklasse
SK 2 oder seltene Kombination EK 2 in Verbindung mit Zustand der Sicherheitsklasse SK 3
(„außergewçhnliche Bemessungssituation“).

Die Einteilung in st�ndige, vor�bergehende und außergewçhnliche Bemessungssituationen
folgt dabei DIN 1055-100:2001-03, 9.3 (1).

Tabelle 1 zeigt, dass DIN 1054 nicht alle theoretischen Kombinationsmçglichkeiten erfasst.
Dies macht auch Sinn, da eine Kombination EK 1 mit SK 3 bzw. EK 3 mit SK 1 unrealistisch
ist. Bei einer denkbaren Kombination von EK 2 mit SK 2 l�sst die Norm hingegen Teilsi-
cherheitsbeiwerte zu, die zwischen den Werten der Lastf�lle 2 und 3 liegen, ohne sich
allerdings genauer festzulegen. Ebenfalls erlaubt sie, in begr�ndeten Sonderf�llen bei Kom-
bination von EK 3 mit SK 3 die Teilsicherheitsbeiwerte auf 1,0 zu reduzieren.

Tabelle 1. Festlegung der Lastf�lle aus der Verbindung von Einwirkungskombinationen
und Sicherheitsklassen

SK 1 SK 2 SK 3

EK 1 LF 1 LF 2 –

EK 2 LF 2 LF 2a) LF 3

EK 3 – LF 3 LF 3b)

a) Interpolation zwischen LF 2 und LF 3
b) ggf. gF = gE = gR = 1,0

Durch die Einf�hrung der Lastf�lle bei geotechnischen Bauwerken werden die repr�senta-
tiven Werte der unabh�ngigen Einwirkungen unmittelbar bestimmt. Eine Untersuchung mit
Kombinationsbeiwerten beim gleichzeitigen Auftreten von ver�nderlichen Einwirkungen
er�brigt sich damit24).

4 Grenzzust�nde und Nachweise

DIN 1054 unterscheidet zwischen Grenzzust�nden der Tragf�higkeit GZ 1 und dem Grenz-
zustand der Gebrauchstauglichkeit GZ 2. Die Grenzzust�nde der Tragf�higkeit werden dabei
noch weiter in die drei Grenzzust�nde GZ 1A, GZ 1B und GZ 1C unterteilt. Die Vorgehens-
weise, wie die Bemessungswerte in den jeweiligen Grenzzustandsgleichungen zu bestimmen
sind, ist dabei unterschiedlich.

Beim Nachweis der Grenzzust�nde GZ 1B und GZ 1C wird vorausgesetzt, dass das Gesamt-
system aus Baugrund und Bauwerk eine ausreichende Duktilit�t besitzt.

4.1 Duktilit�t

Der Begriff der Duktilit�t25) ist neu in DIN 1054 aufgenommen worden. Duktilit�t bezeichnet
das Vermçgen einer Konstruktion, bei Ann�herung an den Grenzzustand unsch�dlich Kr�fte
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24) DIN 1054, 6.3.3 (4)
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im Baugrund und im Bauwerk umlagern zu kçnnen. Oft ist dies in der Geotechnik gegeben,
da z. B. die Einwirkungen aus aktivem Erddruck mit zunehmender Verschiebung abnehmen,
w�hrend die Widerst�nde in Form des Erdwiderstands mit wachsender Verschiebung zu-
nehmen. Ein nicht duktiles System stellt hingegen eine umstrçmte Baugrubenwand mit
r�ckschreitender Erosion dar26).

Ein typisches duktiles System liegt bei der Auffahrung einer Tunnelrçhre in der Spritzbe-
tonbauweise vor (Bild 17 a). Mit zunehmender Verformung bilden sich im Gebirge Gewçl-
be, die den Gebirgsdruck pG immer st�rker vom Ausbau fernhalten. Umgekehrt kommt es
mit zunehmender Verformung des Ausbaus zum Aufbau eines zunehmend st�rker werden-
den Ausbauwiderstands pA. Bei ausreichend starker Dimensionierung des Ausbaus wird sich
somit immer ein Gleichgewichtszustand einstellen, in dem die Verformungen zur Ruhe
kommen. Durch verzçgerte Einbringung des Ausbaus nach der �ffnung des Hohlraums kann
der erforderliche Ausbauwiderstand pA2 unter Einhaltung einer maximal tolerierbaren First-
verschiebung uFgr minimiert werden. Wird der Ausbau erst zum Zeitpunkt t = t2 nach der
Auffahrung eingebracht, findet das System bei optimalen Querschnittsabmessungen den
Gleichgewichtszustand.

Ein nicht duktiles Element stellt hingegen der Knickstab in Bild 17 b dar, da dieser bei
geringster Zunahme der Einzellast �ber die kritische Last hinaus schlagartig versagt. Dies
muss z. B. durch entsprechende Knickverb�nde bei ausgesteiften Baugruben verhindert
werden.

4.2 Grenzzust�nde der Tragf�higkeit

4.2.1 Grenzzustand des Verlustes der Lagesicherheit GZ 1A

Der Grenzzustand des Verlustes der Lagesicherheit GZ 1A behandelt das Versagen eines
Bauwerks durch Gleichgewichtsverlust ohne Bruch27). Er umfasst in der Geotechnik im
Wesentlichen die F�lle des Aufschwimmens einer Gr�ndungskonstruktion und den hydrau-
lischen Grundbruch. Aber auch das Abheben eines zugbelasteten Fundaments (z. B. Seil-
verankerungsblock bei einer Schr�gseilbr�cke) z�hlt zum Grenzzustand GZ 1A.

Im GZ 1A werden nur g�nstige und ung�nstige Einwirkungen gegen�bergestellt. Im
Beispiel der tief liegenden Injektionssohle in Bild 18 resultieren die ung�nstigen st�ndigen

26 Martin Ziegler

Bild 17. Beispiele f�r ein a) duktiles System mit Kraft-Verformungsdiagramm,
b) nicht duktiles System

26) EAU, E 116
27) DIN 1054, 3.1.2.5 und 4.3.1



Einwirkungen FG,dst aus dem Wasserdruck W und die g�nstigen st�ndigen Einwirkungen
FG,stb aus den Gewichtskr�ften der Injektionssohle GBi und des dar�ber liegenden wasser-
ges�ttigten Bodens GB. Letztere sind mit den unteren charakteristischen Werten der
Wichten zu berechnen. G�nstige vor�bergehende Einwirkungen d�rfen nicht ber�cksichtigt
werden. Ung�nstige vor�bergehende Einwirkungen FQ,dst treten in diesem Beispiel nicht
auf. Denkbare Widerst�nde im Boden in Form von Reibungskr�ften an den Seitenw�nden
oder von Konstruktionselementen wie Auftriebsankern oder Auftriebspf�hlen werden beim
Nachweis des GZ 1A nicht als Widerst�nde, sondern als g�nstig wirkende Einwirkungen
behandelt.

4.2.2 Grenzzustand des Versagens von Bauwerken oder Bauteilen GZ 1B

Dieser Grenzzustand beschreibt das Versagen von Bauwerken oder Bauteilen durch Bruch
im Bauwerk oder durch Bruch des st�tzenden Bodens28). Typische Versagensformen des
GZ 1B sind z. B. der Bruch eines Ankerstahls als Materialversagen, das Versagen eines
Fundaments durch Gleiten oder Grundbruch und auch das Versagen eines Erdwiderlagers.

Kennzeichen des Grenzzustands GZ 1B ist die Berechnung der Schnittgrçßen mit charak-
teristischen Einwirkungen. In Bild 19 ist die Vorgehensweise bei der Nachweisf�hrung im
Grenzzustand GZ 1B am Beispiel einer einfach verankerten, frei aufgelagerten Spundwand
dargestellt. Aus Gr�nden der �bersichtlichkeit wird auf eine Unterscheidung in st�ndige und
ver�nderliche Beanspruchungen bei diesem Beispiel verzichtet. Im Einzelnen sind folgende
Schritte durchzuf�hren:

• Bestimmung der charakteristischen Beanspruchungen in Form der Ankerkraft Ah,k, der
Erdauflagerkraft Bh,k und des Spundwandmoments Ms,k aus den charakteristischen Ein-
wirkungen in Form des aktiven Erddrucks Eagh,k.

• Bestimmung der charakteristischen Widerst�nde in Form des Erdwiderstands Eph,k (be-
rechnet mit den charakteristischen, d. h. nicht abgeminderten Scherfestigkeitsparametern),
der charakteristischen Herausziehkraft des Ankers Ra,k und der Festigkeit des Stahlzug-
glieds Ri,k sowie des charakteristischen Bruchmoments der Spundwand MR,k aus dem
Fließmoment MF.
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Bild 18. Grenzzustand GZ 1A der Lagesicherheit am Beispiel einer Baugrube mit tiefliegender
Injektionssohle

28) DIN 1054, 3.1.2.6 und 4.3.2



• Bildung der Bemessungsgrçßen durch Multiplikation der Beanspruchungen mit den
Teilsicherheitsbeiwerten von Tabelle 2 und Division der Widerst�nde durch die Teilsi-
cherheitsbeiwerte von Tabelle 3.

• �berpr�fung ausreichender Sicherheit durch Vergleich der Bemessungsgrçßen. Diese
�berpr�fung muss f�r die Anker, das Erdauflager und die Spundwand erfolgen.

4.2.3 Grenzzustand des Verlustes der Gesamtstandsicherheit GZ 1C

Der Grenzzustand GZ 1C beschreibt „das Versagen des Baugrunds, ggf. einschließlich auf
ihm befindlicher Bauwerke durch Bruch im Boden oder Fels, ggf. auch zus�tzlich durch
Bruch in mittragenden Bauteilen, z. B. Bçschungsbruch, Gel�ndebruch29).“

Beim Nachweis des Grenzzustands GZ 1C werden vor Beginn der eigentlichen Berechnung
die charakteristischen Scherfestigkeitsparameter tan jk und ck auf die Bemessungswerte
tan jd und cd abgemindert. Ebenso werden die charakteristischen Einwirkungen mit den
Teilsicherheitsbeiwerten auf die Bemessungseinwirkungen erhçht (Bild 20). Allerdings
wirkt sich diese Erhçhung nur auf die ver�nderlichen Einwirkungen Qk aus, da nach
Tabelle 2 der Teilsicherheitsbeiwert gG f�r st�ndige Einwirkungen in allen drei Lastf�llen
1,0 betr�gt. Erst mit den so ver�nderten Einwirkungen und Widerst�nden wird die eigent-
liche statische Berechnung durchgef�hrt. Im Fall des Gleitkreises ist dann z. B. nachzuwei-
sen, dass die mit den Bemessungsscherparametern berechneten haltenden Momente MH,d

immer grçßer bleiben als die treibenden Momente MT,d aus den Bemessungseinwirkungen.

4.3 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit GZ 2

Der Grenzzustand GZ 2 beschreibt einen „Zustand des Tragwerks, bei dessen �berschrei-
tung die f�r die Nutzung festgelegten Bedingungen nicht mehr erf�llt sind30)“. Um dies
festzustellen, ist in der Regel zu �berpr�fen, ob die eintretenden Verformungen schadlos
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Bild 19. Vorgehensweise bei der Nachweisf�hrung im Grenzzustand GZ 1B f�r das Beispiel einer einfach
verankerten, frei aufgelagerten Spundwand

29) DIN 1054, 3.1.2.7 und 4.3.3
30) DIN 1054, 3.1.2.8



vom Bauwerk aufgenommen werden kçnnen. Die Verformungen sind dabei immer mit
charakteristischen Grçßen zu bestimmen, d. h. alle Teilsicherheitsbeiwerte sind 1,0. Dies
bedeutet, dass die Schnittgrçßen direkt aus dem Nachweis f�r den Grenzzustand der Trag-
f�higkeit GZ 1B �bernommen werden kçnnen. Dies ist ein großer Vorteil gegen�ber den
alternativen Nachweiskonzepten des EC 7-1, bei denen �hnlich wie beim Nachweis f�r den
Grenzzustand GZ 1C vorab die Bemessungsgrçßen gebildet werden. Dies bedingt, dass f�r
den Nachweis des Grenzzustands GZ 2 zus�tzlich eine komplette Neuberechnung des
Systems mit charakteristischen Grçßen durchgef�hrt werden muss.

Vorgaben, wie groß die Verformungen im Einzelnen sein d�rfen, lassen sich nicht generell
treffen. Dies h�ngt vielmehr von der Art des Bauwerks und den Anforderungen aus seiner
Nutzung ab. F�r den Nachweis des Grenzzustands GZ 2 m�ssen daher vorab vom Planer des
Bauwerks zul�ssige Setzungen, Verdrehungen etc. angegeben werden.

F�r das in Bild 21 dargestellte nachtr�glich aufgestockte Geb�ude muss z. B. nachgewiesen
werden, dass die dadurch bedingte charakteristische (d. h. tats�chliche) Setzung Dsk, die f�r
den Nachweis des Grenzzustands GZ 2 identisch mit dem Bemessungswert der Setzung Dsd

ist, kleiner bleibt als die durch das Material der Hausanschlussleitung und die Konstruktion
des Anschlusses bedingte maximal zul�ssige Setzung zul Ds.
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Bild 20. Vorgehensweise bei der Nachweisf�hrung im Grenzzustand GZ 1C f�r das Beispiel
des Bçschungsbruchs

Bild 21. Nachweis der Gebrauchstauglichkeit am Beispiel der Zerstçrung einer Hausanschlussleitung
durch zu große Setzungen infolge nachtr�glicher Aufstockung eines Geb�udes



Beim Grenzzustand GZ 2 ist noch folgende Fallunterscheidung zu treffen:

• Umkehrbarer Grenzzustand,
d. h. keine bleibende �berschreitung des Grenzzustands nach dem Entfernen der maß-
gebenden Einwirkung,

• Nicht umkehrbarer Grenzzustand,
d. h. bleibende �berschreitung des Grenzzustands nach dem Entfernen der maßgebenden
Einwirkung.

4.4 Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054

F�r die einzelnen Grenzzust�nde gelten unterschiedliche Teilsicherheitsbeiwerte, die in Tabel-
le 2 f�r die Einwirkungen und in Tabelle 3 f�r die Widerst�nde abgedruckt sind. Darin sind die
durch die Berichtigung 431) vorgenommenen �nderungen eingeflossen. Kurz vorher wurde eine
Berichtigung 332) verçffentlicht, die in der Fachwelt jedoch zu heftigen Einspr�chen f�hrte,
sodass sie mittlerweile wieder aufgehoben wurde.

Tabelle 2. Teilsicherheitsbeiwerte f�r Einwirkungen und Beanspruchungen in Anlehnung an Tabelle 2 von
DIN 1054 unter Ber�cksichtigung von Berichtigung 4

Einwirkungen Formel-
zeichen

Lastfall

LF 1 LF 2 LF 3

GZ 1A: Grenzzustand des Verlustes der Lagesicherheit

G�nstige st�ndige Einwirkungen gG;stb 0,95 0,95 0,95

Ung�nstige st�ndige Einwirkungen gG;dst 1,05 1,05 1,00

Ung�nstige ver�nderliche Einwirkungen gQ;dst 1,50 1,30 1,00

Strçmungskraft bei g�nstigem Untergrund gH 1,35 1,30 1,20

Strçmungskraft bei ung�nstigem Untergrund gH 1,80 1,60 1,35

GZ 1B: Grenzzustand des Versagens von Bauwerken und Bauteilen

St�ndige Einwirkungen allgemeina) gG 1,35 1,20 1,10

St�ndige Einwirkungen aus Erdruhedruck gE0g 1,20 1,10 1,00

G�nstige st�ndige Einwirkungenb) gG;inf 1,00 1,00 1,00

Ung�nstige ver�nderliche Einwirkungen gQ 1,50 1,30 1,10

GZ 1C: Grenzzustand des Verlustes der Gesamtstandsicherheit

St�ndige Einwirkungen gG 1,00 1,00 1,00

Ung�nstige ver�nderliche Einwirkungen gQ 1,30 1,20 1,00

GZ 2: Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
gG ¼ 1; 00 f�r st�ndige Einwirkungen bzw. Beanspruchungen
gG ¼ 1; 00f�r ver�nderliche Einwirkungen bzw. Beanspruchungen

a) Einschließlich st�ndigem und ver�nderlichem Wasserdruck
b) Nur im Sonderfall nach 8.3.4 (2). Pf�hle mit �berwiegender Zugbeanspruchung bei gleichzeitig wirkenden

Druck- und Zugkr�ften
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Tabelle 3. Teilsicherheitsbeiwerte f�r Widerst�nde in Anlehnung an Tabelle 3 von DIN 1054

Widerstand Formel-
zeichen

Lastfall

LF 1 LF 2 LF 3

GZ 1B: Grenzzustand des Versagens von Bauwerken und Bauteilen

Bodenwiderst�nde

Erdwiderstand und Grundbruchwiderstand gEp;gGr 1,40 1,30 1,20

Gleitwiderstand gGI 1,10 1,10 1,10

Pfahlwiderst�nde

Pfahldruckwiderstand bei Probebelastung gPc 1,20 1,20 1,20

Pfahlzugwiderstand bei Probebelastung gPt 1,30 1,30 1,30

Pfahlwiderstand auf Druck und Zug aufgrund
von Erfahrungswerten

gP 1,40 1,40 1,40

Verpressankerwiderst�nde

Widerstand des Stahlzuggliedes gM 1,15 1,15 1,15

Herausziehwiderstand des Verpresskçrpers gA 1,10 1,10 1,10

GZ 1C: Grenzzustand des Verlustes der Gesamtstandsicherheit

Scherfestigkeit

Reibungsbeiwert tan’0 des dr�nierten Bodens g’ 1,25 1,15 1,10

Koh�sion c0 des dr�nierten Bodens
und Scherfestigkeit cu des undr�nierten Bodens

gc;gcu 1,25 1,15 1,10

Herausziehwiderst�nde

Boden- bzw. Felsn�gel, Ankerzugpf�hle gN;gZ 1,40 1,30 1,20

Verpresskçrper von Verpressankern gA 1,10 1,10 1,10

Flexible Bewehrungselemente gB 1,40 1,30 1,20

5 Zuk�nftige Normung im Umfeld des EC 7-1

Entsprechend den Ausf�hrungen im Abschnitt 1.2 ist die derzeit bauaufsichtlich eingef�hrte
DIN 1054:2005-01 innerhalb einer vorgegebenen Anpassungs- und �bergangsfrist zur�ck-
zuziehen. Zuk�nftig wird es nur noch die europ�ische Sicherheitsnorm f�r Geotechnik DIN
EN 1997-1, die im Oktober 2005 in deutscher Sprache verçffentlicht wurde, in Verbindung
mit dem Nationalen Anhang und der Erg�nzungsnorm DIN 1054:2009 geben. Um dem
Verwender der Normen die Handhabung zu erleichtern, war zum Zeitpunkt der Drucklegung
dieses Beitrags geplant, alle drei Regelwerke in einem einzigen Normenhandbuch zusam-
menzufassen. Da DIN EN 1997-1 in ihrer jetzigen Form mehrere Nachweisverfahren zu-
l�sst, bei denen die in DIN 1054:2005-01 geregelten Verfahren enthalten sind, stellt die
inhaltliche Integration von DIN 1054 kein grçßeres Problem dar. Einige sachliche �nde-
rungen sind dennoch zu beachten, auf die nachfolgend kurz eingegangen wird.

5.1 Einwirkungen

Bei den Einwirkungen gilt nach wie vor die aus DIN 1054 bekannte Dreiteilung in
Gr�ndungslasten, dynamische Einwirkungen und geotechnische Einwirkungen, wobei Letz-
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tere den bisherigen grundbauspezifischen Einwirkungen entsprechen. Hinsichtlich der �ber-
gabe von Gr�ndungslasten erfolgt eine Pr�zisierung gegen�ber den bisherigen Regelungen.
So ist es zun�chst einmal zul�ssig, f�r die geotechnischen Nachweise auch direkt die
Bemessungswerte der Gesamtbeanspruchung statt der charakteristischen bzw. repr�sentati-
ven Schnittgrçßen zu verwenden, wobei aber explizit darauf hingewiesen wird, dass diese
Vorgehensweise zwar auf der sicheren Seite liegt, aber zu unwirtschaftlichen Abmessungen
f�hren kann. F�r den Regelfall der linear-elastischen Ermittlung der Schnittgrçßen wird der
bereits in Abschnitt 3.4.2 aufgezeigte Weg vorgeschlagen. Bei nichtlinearer Berechnung
nach Theorie 1. Ordnung darf sich die Aufteilung in st�ndige und ver�nderliche Einwirkun-
gen an der Aufteilung orientieren, die sich bei linearer Berechnung ergeben h�tte.

Ein weiterer Hinweis erfolgt f�r die Ermittlung der Gr�ndungslasten von Fundamenten, bei
denen die Verkantung zu nennenswerten Zusatzbelastungen f�hrt, sodass die Schnittgrçßen
nach Theorie 2. Ordnung zu ber�cksichtigen sind. Gem�ß Bild 22 ist daf�r folgende
Vorgehensweise vorgesehen:

a) Erste Berechnung des Tragwerks mit Bemessungswerten der Einwirkungen f�r die
kritischen Einwirkungskombinationen.

b) Bestimmung der Verformungen der Gr�ndung mit den nach a) ermittelten Beanspru-
chungen, wobei die lastabh�ngigen Verformungskenngrçßen wie z. B. der Steifemodul an
den charakteristischen Einwirkungen orientiert werden.

c) Zweite Berechnung des Tragwerks mit den gleichen Einwirkungskombinationen wie
unter a), aber mit charakteristischen bzw. repr�sentativen Grçßen unter Ber�cksichtigung
der in b) ermittelten Verformungen. Die so ermittelten Beanspruchungen in der Gr�n-
dungsfuge entsprechen den charakteristischen bzw. repr�sentativen Gr�ndungslasten.
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Bild 22. Bestimmung der Gr�ndungslasten nach Theorie 2. Ordnung:
a) Ausgangssituation
b) erste Berechnung mit Bemessungsgrçßen
c) Verformungen mit an charakteristischen Lasten orientierten Verformungskennwerten
d) zweite Berechnung mit charakteristischen Grçßen unter Ber�cksichtigung der

unter c) ermittelten Verformungen



Der Bemessungswert von Einwirkungen muss entweder direkt festgelegt werden oder er
ermittelt sich aus der allgemeinen, aus dem Hochbau bekannten Gleichung, die �ber den
Beiwert y auch Kombinationen von Einwirkungen ber�cksichtigt:

Fd ¼ gF � Frep ¼ gF � y � Fk

Bei der st�ndigen Einwirkung und der Leiteinwirkung der ver�nderlichen Einwirkungen ist
der Beiwert y = 1,0. Sofern mehrere unabh�ngige ver�nderliche Einwirkungen Qk,j vor-
handen sind, ist die Untersuchung von Kombinationen mit jeweils einer anderen unabh�n-
gigen Einwirkung als Leiteinwirkung vorzunehmen.

Qrep
00¼ 00 Qk;l

00þ 00
X

i>1

yi � Qk;i

In vorstehender Formel, die der Nomenklatur des Normenhandbuchs folgt, hat die Zeichen-
kombination 00¼00 die Bedeutung „ergibt sich aus“ und 00þ00 die Bedeutung „in Verbindung
mit“. Sofern nicht die Kombinationswerte f�r Hochbauten nach Tabelle A 1.1 von DIN EN
1990:2002 anzuwenden sind, gelten in der Geotechnik die Werte f�r sonstige Einwirkungen
(y0 = 0,8, y1 = 0,7 und y2 = 0,5).

Bei den Nachweisen gegen Aufschwimmen und gegen hydraulischen Grundbruch sind die
Bemessungswerte ohne Kombinationswerte aus den charakteristischen Werten zu bestimmen.

Wie Tabelle 4 in Abschnitt 5.5 zeigt, sind die Zahlenwerte der Teilsicherheitsbeiwerte
unver�ndert aus DIN 1054 �bernommen worden. Es hat lediglich eine in den n�chsten
Abschnitten noch erl�uterte Anpassung der Bezeichnungen bei den Grenzzust�nden und den
Lastf�llen gegeben.

5.2 Widerst�nde

Die Neuerung bei den Widerst�nden betrifft im Wesentlichen nur die Tabellen mit den
Teilsicherheitsbeiwerten. Wie die Tabellen 5 und 6 in Abschnitt 5.5 zeigen, ist neben der
vorgenannten Anpassung der Bezeichnungen auch eine Aufteilung in Teilsicherheitsbei-
werte f�r geotechnische Grçßen X (Scherparameter) und f�r die in Abschnitt 3.4.2 als
abgeleitete Widerst�nde bezeichneten Grçßen (z.B. Erdwiderstand, Grundbruchwiderstand
etc.) vorgenommen worden.

Direkte Angaben zu Sicherheitsbeiwerten f�r Baustoffe sind jetzt komplett aus den Tabellen
herausgenommen. Hier wird auf die jeweiligen materialspezifischen Regelwerke verwiesen.
Bei den geometrischen Vorgaben sind in der Regel keine weiteren Sicherheiten einzurech-
nen, sodass direkt die Nennwerte anom in die Bemessungsgleichung eingesetzt werden
kçnnen. Lediglich in F�llen, in denen eine Abweichung von den geometrischen Vorgaben
eine nachhaltige Wirkung auf die Zuverl�ssigkeit eines Bauwerks hat, muss gem�ß
ad = anom – Da ein Zuschlag zu dem Nennwert gemacht werden, der im Einzelnen in den
Abschnitten �ber Flachgr�ndungen und St�tzbauwerke auch zahlenm�ßig benannt wird.

5.3 Bemessungssituationen

Die bisherigen Lastf�lle, die aus der Kombination von Einwirkungskombinationen und
Sicherheitsklassen gebildet wurden, werden zuk�nftig als Bemessungssituationen bezeich-
net, nach denen sich dann weiterhin die jeweilige Grçße der Teilsicherheitsbeiwerte richtet.
Bei der Bildung der verschiedenen Bemessungssituationen sind die Kombinationsregeln f�r
die Einwirkungen nach DIN EN 1990 zu beachten. Unterschieden werden:
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Bemessungssituation BS-P (Persistent situations)
Dieser Bemessungssituation werden st�ndige und regelm�ßig w�hrend der Funktionszeit des
Bauwerks auftretende ver�nderliche Einwirkungen zugeordnet.

Bemessungssituation BS-T (Transient situations)
Diese Bemessungssituation bezieht sich auf zeitlich begrenzte Zust�nde wie sie bei der
Herstellung oder Reparatur eines Bauwerks vorliegen. Auch Baugrubenkonstruktionen,
soweit f�r einzelne Konstruktionsteile wie z. B. Steifen oder Anker nichts anderes festgelegt
ist, werden der Bemessungssituation BS-T zugeordnet. Des Weiteren z�hlen Situationen, bei
denen neben den ver�nderlichen Einwirkungen der Bemessungssituation BS-P noch eine
seltene, ungewçhnlich große oder planm�ßig nur einmalige bzw. nie auftretende Einwirkung
auftritt, ebenfalls zur Bemessungssituation BS-T.

Bemessungssituation BS-A (Accidential situations)
Die Bemessungssituation BS-A liegt vor, wenn neben den st�ndigen und ver�nderlichen
Einwirkungen der Bemessungssituationen BS-P und BS-T noch außergewçhnliche Einwir-
kungen in außergewçhnlichen Situationen wie z. B. Feuer, extremes Hochwasser oder
Ankerausfall auftreten. Die Bemessungssituation BS-A kann auch gegeben sein, wenn
gleichzeitig mehrere, voneinander unabh�ngige, seltene, z. B. ungewçhnlich große oder
planm�ßig einmalige bzw. nie auftretende Einwirkungen vorhanden sind.

Bemessungssituation BS-E (Earthquake)
Die Bemessungssituation BS-E liegt beim Auftreten von Erdbeben vor.

5.4 Grenzzust�nde

Auch in DIN EN 1997-1 wird nach Grenzzust�nden der Tragf�higkeit (Ultimate Limit State
ULS) und Grenzzust�nden der Gebrauchstauglichkeit (Serviceability Limit State SLS)
unterschieden. Die Grenzzust�nde der Tragf�higkeit sind in DIN EN 1997-1 allerdings
anders bezeichnet und weiter aufgeteilt als in DIN 1054. Im Einzelnen wird unterschieden in:

Grenzzustand EQU
Gleichgewichtsverlust des als starrer Kçrper angesehenen Tragwerks oder des Baugrunds,
wobei die Festigkeiten der Baustoffe und des Baugrunds f�r den Widerstand nicht ent-
scheidend sind.

Grenzzustand UPL
Gleichgewichtsverlust des Bauwerks oder Baugrunds infolge Auftrieb durch Wasserdruck
oder andere Vertikalkr�fte.

Grenzzustand HYD
Hydraulischer Grundbruch, innere Erosion und Piping im Boden, verursacht durch Strç-
mungsgradienten.

Grenzzustand STR
Inneres Versagen oder sehr große Verformung des Tragwerks oder seiner Bauteile, wobei die
Festigkeit der Baustoffe f�r den Widerstand entscheidend ist.

Grenzzustand GEO
Versagen oder sehr große Verformung des Baugrunds, wobei die Festigkeit der Locker- und
Festgesteine f�r den Widerstand entscheidend ist.
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5.4.1 Grenzzustand EQU

Der Grenzzustand EQU behandelt die Lagesicherheit eines Bauwerks und beschr�nkt sich in
der Geotechnik auf den Kippnachweis, der nach DIN EN 1990 vereinfacht durch Vergleich
der destabilisierenden und der stabilisierenden Einwirkungen bezogen auf die fiktive Kipp-
kante am Fundamentrand gef�hrt werden kann. Da die tats�chliche Drehachse innerhalb des
Fundaments zu erwarten ist, sind aber weiterhin die Nachweise zur Beschr�nkung der
Exzentrizit�t der Lastresultierenden zu beachten. Der Nachweis ist erbracht, wenn zu jeder
Zeit gilt, dass die destabilisierenden ung�nstigen Bemessungseinwirkungen Edst,d kleiner
sind als die Summe aus stabilisierenden, g�nstigen Bemessungseinwirkungen Estb,d:

Edst;d � Estb;d

Der Grenzzustand EQU muss grunds�tzlich von den nachfolgend beschriebenen Nachweisen
gegen Aufschwimmen UPL und Hydraulischen Grundbruch HYD unterschieden werden.

5.4.2 Grenzzustand UPL

Dieser Grenzzustand umfasst den bisherigen Nachweis der Sicherheit gegen Aufschwim-
men. Generell werden bei diesem Nachweis die ung�nstigen, destabilisierenden st�ndigen
und ver�nderlichen vertikalen Bemessungseinwirkungen Vdst,d mit den Bemessungsgrçßen
der g�nstigen, stabilisierenden und st�ndigen Einwirkungen Gstb,d verglichen. Eventuell
vorhandene zus�tzliche Auftriebswiderst�nde Rd, wie z B. Scherkr�fte an den Seitenw�nden
oder Auftriebsanker, werden bei diesem Nachweis als g�nstige, stabilisierende Einwirkun-
gen in die Grenzzustandsgleichung eingebracht. Ausreichende Sicherheit ist vorhanden,
wenn zu jedem Zeitpunkt gilt:

Vdst;d � Gstb;d þ Rd mit Vdst;d ¼ Gdst;d þ Qdst;d

Die Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2009 sind in Abschnitt 5.5 als Tabelle 4 abge-
druckt. Gleiches gilt f�r die Teilsicherheitsbeiwerte des nachfolgend beschriebenen Grenz-
zustands HYD.

5.4.3 Grenzzustand HYD

Dieser Grenzzustand bezieht sich auf den hydraulischen Grundbruch. Beim zugehçrigen
Nachweis wird ein durchstrçmtes Bodenprisma betrachtet und nachgewiesen, dass der
Bemessungswert der darin wirkenden Strçmungskraft Sdst,d nicht grçßer ist als das dagegen
wirkende Bodengewicht unter Auftrieb G¢stb,d. Ausreichende Sicherheit ist gegeben, wenn
jederzeit gilt:

Sdst;d � G
0

stb;d

5.4.4 Grenzzustand STR

Dieser Grenzzustand beschreibt das Materialversagen. Ausreichende Sicherheit ist gegeben,
wenn zu jeder Zeit die Bemessungsbeanspruchungen Ed kleiner sind als die Bemessungs-
widerst�nde Rd:

Ed � Rd

Die Bildung der Bemessungsbeanspruchungen und Bemessungswiderst�nde erfolgt formal
nach den gleichen Regeln wie f�r den nachfolgend beschriebenen Grenzzustand GEO-2. Die
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Zahlenwerte f�r die Teilsicherheitsbeiwerte finden sich in den bauartspezifischen Normen
und Empfehlungen. Explizit wird lediglich noch in den Anmerkungen zu Tabelle 2-3 von
DIN 1054:2009 auf den in DIN EN 1992 angegebenen Sicherheitsbeiwert f�r Stahlzugglie-
der von gM = 1,15 hingewiesen, der dem in DIN 1054:2005-01 angegebenen Wert entspricht.
Ebenso findet sich f�r den Materialwiderstand von flexiblen Bewehrungselementen ein
Hinweis auf die EBGEO.

5.4.5 Grenzzustand GEO

Der Grenzzustand GEO wird nachgewiesen, um Versagen durch große Verformungen oder
nicht ausreichende Festigkeit des Baugrunds zu verhindern. Die Art und Weise, wie die
Bemessungsgrçßen gebildet und in die Grenzzustandsgleichung eingesetzt werden, ist von
der geotechnischen Problemstellung abh�ngig. Insgesamt kennt DIN EN 1997-1 drei ver-
schiedene Nachweisverfahren, von denen in Deutschland allerdings nur die Verfahren 2 und
3 zur Anwendung kommen. Zur sprachlichen Vereinfachung werden die damit nachgewie-
senen Grenzzust�nde als GEO-2 und GEO-3 bezeichnet.

Grenzzustand GEO-2
Das Nachweisverfahren 2 wird beim Nachweis eines ausreichenden Erdwiderstands, beim
Nachweis der Sicherheit gegen Gleiten und Grundbruch, beim Nachweis der Tragf�higkeit
von Ankern und Pf�hlen, beim Nachweis der Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge und ggf.
beim Nachweis der Standsicherheit von konstruktiven Bçschungssicherungen verwendet.

Die Vorgehensweise beim Grenzzustand GEO-2 folgt dem Ablauf der Nachweisf�hrung
beim fr�her verwendeten Grenzzustand GZ 1B. Dabei werden nach Festlegung des stati-
schen Systems erst die charakteristischen bzw. repr�sentativen Beanspruchungen und die
charakteristischen Widerst�nde bestimmt. Die Bestimmung der Beanspruchungen hat dabei
getrennt nach st�ndigen Einwirkungen, regelm�ßig auftretenden ver�nderlichen Einwirkun-
gen und begleitenden ver�nderlichen Einwirkungen, bei denen ggf. die Kombinationsbei-
werte zu ber�cksichtigen sind, zu erfolgen. Formal ergeben sich die Bemessungsbeanspru-
chungen aus:

Ed ¼ gE � E Frep;
�

XK=gM; adg

Ein Blick in Tabelle 5 f�r die Teilsicherheitsbeiwerte gM von geotechnischen Kenngrçßen
zeigt, dass die gM-Werte f�r den Grenzzustand GEO-2 gleich 1,0 sind, d. h. die Beanspru-
chungen werden tats�chlich zun�chst mit charakteristischen Werten gebildet. Die Bemes-
sungsbeanspruchungen werden dann aus diesen charakteristischen Beanspruchungen durch
nachtr�gliche Multiplikation mit einem Teilsicherheitsbeiwert gE erhalten.

Entsprechend werden die Bemessungswerte der Widerst�nde durch Division mit den Teil-
sicherheitsbeiwerten der Tabelle 6 gebildet. Ausreichende Sicherheit ist gegeben, wenn f�r
alle untersuchten Situationen

Ed � Rd

gilt.

Grenzzustand GEO-3
Das Nachweisverfahren 3 wird beim Nachweis der Gesamtstandsicherheit maßgebend.
Ebenso wird es in der Regel beim Nachweis der Standsicherheit von konstruktiven Bç-
schungssicherungen verwendet. Die Art der Nachweisf�hrung entspricht dem bisherigen
Vorgehen im Grenzzustand GZ 1C. Dies bedeutet, dass vor Beginn der eigentlichen Berech-
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nung die charakteristischen Werte der Scherfestigkeit mit den Teilsicherheitsbeiwerten von
Tabelle 5 in Bemessungswerte der Scherfestigkeit umgerechnet werden. Gleiches gilt f�r die
Einwirkungen. Bei der Bildung der Bemessungsbeanspruchungen d�rfen die Kombinations-
regeln angewendet werden. Formal ergeben sich die Bemessungsbeanspruchungen aus

Ed ¼ E gF � Frep

�
; XK=gM; adg

wobei zu beachten ist, dass gem�ß den Zahlenwerten f�r die Teilsicherheitsbeiwerte f�r
st�ndige Einwirkungen gG = 1,0 ist, sodass eine echte Erhçhung nur bei den ver�nderlichen
Einwirkungen stattfindet. Ausreichende Sicherheit ist gegeben, wenn die so berechneten
Bemessungsbeanspruchungen immer kleiner sind als die mit reduzierten Scherparametern
ermittelten Bemessungswiderst�nde:

Ed � Rd

5.4.6 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit SLS

Allgemein muss im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nachgewiesen werden, dass

Ed � Cd

gilt. Die Gleichung besagt, dass die Beanspruchung Ed derart zu begrenzen ist, dass die mit
ihr erhaltenen Verformungen kleiner bleiben als die mit dem Grenzwert der Beanspruchung
Cd erhaltenen Werte, die f�r die untersuchte Konstruktion gerade noch als vertr�glich
erachtet werden. Die Zahlenwerte f�r die Teilsicherheitsbeiwerte werden in der Regel zu
1,0 gesetzt, was bedeutet, dass die Verformungen v mit charakteristischen Grçßen berechnet
werden. Es sind die st�ndigen sowie die quasi-st�ndigen ver�nderlichen Einwirkungen zu
ber�cksichtigen, die sich nach den Kombinationsregeln aus

v ¼ v
X

j�1

Gk;j þ Pk þ
X

i�1

yi � Qk;i

 !

ergeben. Dabei sind die Kombinationsbeiwerte yi so zu w�hlen, dass die setzungswirksamen
Anteile der Lasten in Abh�ngigkeit vom Zeitsetzungsverhalten der beteiligten Bçden zu-
treffend und auf der sicheren Seite liegend erfasst werden. Sofern die bei den Nachweisen
STR bzw. GEO-2 zugrunde gelegten Einwirkungen ausreichend genau den Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit wiedergeben, kann auf die bei diesen Nachweisen ermittelten Ver-
formungen zur�ckgegriffen werden.

5.5 Teilsicherheitsbeiwerte nach Normenhandbuch

DIN EN 1997-1 enth�lt in Anhang A umfangreiche Tabellen mit Teilsicherheitsbeiwerten
f�r die Einwirkungen, die geotechnischen Kenngrçßen und die Widerst�nde, wobei inner-
halb einer Tabelle noch verschiedene Wertegruppen mit unterschiedlichen Zahlenwerten f�r
die Teilsicherheitsbeiwerte enthalten sind. F�r die einzelnen geotechnischen Situationen ist
dann in dem entsprechenden Abschnitt von DIN EN 1997-1 angegeben, welche konkrete
Wertegruppe bei einem speziellen Nachweis zu verwenden ist.

In DIN 1054:2009 wird von der Mçglichkeit Gebrauch gemacht, die Teilsicherheitsbeiwerte
national zu regeln. Die entsprechenden Tabellen orientieren sich an den beiden bisherigen
Tabellen von DIN 1054, wobei aber die neuen Bezeichnungen f�r die Grenzzust�nde
aufgenommen und die bisherigen Lastf�lle durch die Bemessungssituationen ersetzt wurden.
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Außerdem werden die Teilsicherheitsbeiwerte f�r die Scherparameter des Bodens in einer
eigenen Tabelle f�r geotechnische Kenngrçßen erfasst. Da darin alle f�r ein geotechnisches
Versagen relevanten Grenzzust�nde aufgelistet sind, bestehen jetzt in Verbindung mit der
vorgegebenen Bestimmungsgleichung f�r die Bemessungsbeanspruchungen auch keine
Unklarheiten mehr dar�ber, wie in den einzelnen Grenzzust�nden reibungs- und koh�sions-
abh�ngige Grçßen z. B. bei der Erddruckbestimmung Eingang finden sollen. Die nach-
folgenden Tabellen 4 bis 6 enthalten die Teilsicherheitsbeiwerte f�r Einwirkungen gF und
Beanspruchungen gE, geotechnische Kenngrçßen gM und Widerst�nde gR. Die Beiwerte gF,
gE, gM und gR bezeichnen dabei den Oberbegriff f�r einen auf den jeweiligen Einzelfall zu
beziehenden Teilsicherheitswert.

Tabelle 4. Teilsicherheitsbeiwerte f�r Einwirkungen und Beanspruchungen
(in Anlehnung an Tabelle A 2-1 von DIN 1054:2009 (Entwurf Juni 2008))

Einwirkung und Beanspruchung Formel-
zeichen

Bemessungssituation

BS-P BS-T BS-A

HYD und UPL: Grenzzustand des Versagens durch hydraulischen Grundbruch und Aufschwimmen
Lagesicherheit

Destabilisierende st�ndige Einwirkungen gG;dst 1,05 1,05 1,00

Stabilisierende st�ndige Einwirkungen gG;stb 0,95 0,95 0,95

Destabilisierende ver�nderliche Einwirkungen gQ;dst 1,50 1,30 1,00

Stabilisierende ver�nderliche Einwirkungen gQ;stb 0 0 0

Strçmungskraft bei g�nstigem Untergrund gH 1,35 1,30 1,20

Strçmungskraft bei ung�nstigem Untergrund gH 1,80 1,60 1,35

STR und GEO-2: Grenzzustand des Versagens von Bauwerken, Bauteilen und Baugrund

Beanspruchungen aus st�ndigen Einwirkungen allgemeina) gG 1,35 1,20 1,10

Beanspruchungen aus g�nstigen st�ndigen Einwirkungenb) gG;inf 1,00 1,00 1,00

Beanspruchungen aus st�ndigen Einwirkungen aus Erdruhedruck gE0;G 1,20 1,10 1,00

Beanspruchungen aus ung�nstigen ver�nderlichen Einwirkungen gQ 1,50 1,30 1,10

Beanspruchungen aus g�nstigen ver�nderlichen Einwirkungen gQ 0 0 0

a) Einschließlich st�ndigem und ver�nderlichem Wasserdruck
b) Nur im Sonderfall nach 7.6.3.1 (3)P; Pf�hle mit �berwiegender Zugbeanspruchung bei gleichzeitig wirkenden

Druck- und Zugkr�ften

GEO-3: Grenzzustand des Versagens durch Verlust der Gesamtstandsicherheit

St�ndige Einwirkungen gG 1,00 1,00 1,00

Ung�nstige ver�nderliche Einwirkungen gQ 1,30 1,20 1,00

SLS: Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
gG ¼ 1; 00 f�r st�ndige Einwirkungen bzw. Beanspruchungen
gG ¼ 1; 00f�r ver�nderliche Einwirkungen bzw. Beanspruchungen

Anmerkung: In der Bemessungssituation BS-E werden nach DIN EN 1990 keine Teilsicherheitswerte
angesetzt.
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Tabelle 5. Teilsicherheitsbeiwerte f�r geotechnische Kenngrçßen
(in Anlehnung an Tabelle A 2-2 von DIN 1054:2009 (Entwurf April 2008))

Bodenkenngrçße Formel-
zeichen

Bemessungssituation

BS-P BS-T BS-A

HYD und UPL: Grenzzustand des Versagens durch hydraulischen Grundbruch und Aufschwimmen
Lagesicherheit

Reibungsbeiwert tan j, des dr�nierten Bodens und Reibungs-
beiwert tan ju des undr�nierten Bodens

g’0 ; g’u 1,00 1,00 1,00

Koh�sion c, des dr�nierten Bodens und Scherfestigkeit cu des
undr�nierten Bodens

gc0 ; gcu 1,00 1,00 1,00

GEO-2: Grenzzustand des Versagens von Bauwerken, Bauteilen und Baugrund

Reibungsbeiwert tan j, des dr�nierten Bodens und Reibungs-
beiwert tan ju des undr�nierten Bodens

g’0 ; g’u 1,00 1,00 1,00

Koh�sion c, des dr�nierten Bodens und Scherfestigkeit cu des
undr�nierten Bodens

gc0 ; gcu 1,00 1,00 1,00

GEO-3: Grenzzustand des Versagens durch Verlust der Gesamtstandsicherheit

Reibungsbeiwert tan j, des dr�nierten Bodens und Reibungs-
beiwert tan ju des undr�nierten Bodens

g’0 ; g’u 1,25 1,15 1,10

Koh�sion c, des dr�nierten Bodens und Scherfestigkeit cu des
undr�nierten Bodens

gc0 ; gcu 1,25 1,15 1,10

Anmerkung: In der Bemessungssituation BS-E werden nach DIN EN 1990 keine Teilsicherheitswerte
angesetzt.

Tabelle 6. Teilsicherheitsbeiwerte f�r Widerst�nde
(in Anlehnung an Tabelle A 2-3 von DIN 1054:2009 (Entwurf April 2008))

Widerstand Formel-
zeichen

Bemessungssituation

BS-P BS-T BS-A

STR und GEO-2: Grenzzustand des Versagens von Bauwerken, Bauteilen und Baugrund

Bodenwiderst�nde

Erdwiderstand und Grundbruchwiderstand gR;e; gR:v 1,40 1,30 1,20

Gleitwiderstand gR;h 1,10 1,10 1,10

Pfahlwiderst�nde aus statischen und dynamischen Pfahlprobebelastungen

Spitzenwiderstand gb 1,10 1,10 1,10

Mantelreibung (Druck) g s 1,10 1,10 1,10

Gesamtwiderstand (Druck) g t 1,10 1,10 1,10

Mantelreibung (Zug) g s;t 1,15 1,15 1,15

Pfahlwiderst�nde auf der Grundlage von Erfahrungswerten

Druckpf�hle gb; gs; g t 1,40 1,40 1,40

Zugpf�hle (nur in Ausnahmef�llen) g s;t 1,50 1,50 1,50
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Tabelle 6 (Fortsetzung)

Widerstand Formel-
zeichen

Bemessungssituation

BS-P BS-T BS-A

Herausziehwiderst�nde

Boden- bzw. Felsn�gel ga 1,40 1,30 1,20

Verpresskçrper von Verpressankern ga 1,10 1,10 1,10

Flexible Bewehrungselemente ga 1,40 1,30 1,20

GEO-3: Grenzzustand des Versagens durch Verlust der Gesamtstandsicherheit

Scherfestigkeit

siehe Tabelle A 2-2

Herausziehwiderst�nde

siehe STR und GEO-2

5.6 Weitere �nderungen

5.6.1 Flachgr�ndungen

Flachgr�ndungen werden in Kapitel 3.1 des dritten Bandes des Grundbau-Taschenbuchs
ausf�hrlich behandelt. An dieser Stelle soll der Hinweis gen�gen, dass bei dem vereinfachten
Nachweis die Tabellen f�r den aufnehmbaren Sohldruck, die bisher charakteristische Werte
enthielten, zuk�nftig Bemessungswerte enthalten werden. Die Beanspruchungen aus Gr�n-
dungslasten, die als charakteristische bzw. repr�sentative Werte �bergeben werden, m�ssen
daher bei dem vereinfachten Nachweis zun�chst in Bemessungsbeanspruchungen �berf�hrt
werden.

5.6.2 Pfahlgr�ndungen

Beim Vergleich der Teilsicherheitsbeiwerte f�r Pfahlwiderst�nde in Tabelle 6 mit den
bisherigen Werten von DIN 1054 in Tabelle 3 f�llt auf, dass diese deutlich geringer sind.
Damit ist allerdings kein Absinken des bisherigen Sicherheitsniveaus verbunden, da anderer-
seits bei der Festlegung der Pfahlwiderst�nde andere und hçhere Streuungsfaktoren ein-
zusetzen sind. Darauf wird ausf�hrlich in Kapitel 3.2 des dritten Bandes �ber Pfahlgr�n-
dungen eingegangen. Weitere Erl�uterungen und zus�tzliche Tabellen mit Erfahrungswerten
der Pfahltragf�higkeit f�r bislang noch nicht erfasste Pfahlsysteme finden sich in den
Empfehlungen des Arbeitskreises „Pf�hle"33).
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6 Zitierte Normen und Empfehlungen

DIN 1054:1976-1134) Baugrund – Zul�ssige Belastung des Baugrunds.

DIN V 1054-100:1996-04 Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau –
Teil 100: Berechnung nach dem Konzept mit Teilsicher-
heitsbeiwerten.

E DIN 1054:2000-12 Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau.

DIN 1054:2003-01 Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau.

DIN 1054:2005-01 Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau.

DIN 1054 Ber4:2008-06 Berichtigung 4 zu DIN 1054:2005-01.

DIN 1055-2:1976-02 Lastannahmen f�r Bauten – Bodenkenngrçßen, Wichte,
Reibungswinkel, Koh�sion, Wandreibungswinkel.

DIN 1055-100:2001-03 Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 100: Grundlagen der
Tragwerksplanung – Sicherheitskonzept und Bemessungs-
regeln.

DIN EN 1536:1999-06 Ausf�hrung von besonderen geotechnischen Arbeiten
(Spezialtiefbau) – Bohrpf�hle.

DIN EN 1537:2001-01 Ausf�hrung von besonderen geotechnischen Arbeiten
(Spezialtiefbau) – Verpressanker.

DIN EN 1990:2002-10 Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung.

DIN V ENV 1991-1:1995-12 Eurocode 1: Grundlagen der Tragwerksplanung und
Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1: Grundlagen der
Tragwerksplanung, Deutsche Fassung ENV 1991-1:1994.

DIN EN 1991-1-1:2002-10 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-1:
Allgemeine Einwirkungen auf Trag-werke; Wichten,
Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau.

DIN V ENV 1991-2-1:1996-01 Eurocode 1: Grundlagen der Tragwerksplanung und
Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 2-1: Einwirkungen
auf Tragwerke; Wichten, Eigenlasten, Nutzlasten.

DIN V-ENV 1997-1:1996-04 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der
Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln.

DIN EN 1997-1:2005-10 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der
Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln; Deutsche Fassung
EN 1997-1:2004.

DIN EN 1997-2:2007-10 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der
Geotechnik – Teil 2: Erkundung und Untersuchung des
Baugrunds; Deutsche Fassung EN 1997-2:2007.

DIN 4014:1990-03 Bohrpf�hle – Herstellung, Bemessung und Tragverhalten.

DIN 4017:2006-03 Baugrund – Berechnung des Grundbruchwiderstands von
Flachgr�ndungen.
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DIN 4020:2003-09 Geotechnische Untersuchungen f�r bautechnische Zwecke.

DIN 4026:1975-08 Rammpf�hle – Herstellung, Bemessung und zul�ssige
Belastung.

E DIN 4084:2002-11 Baugrund – Gel�ndebruchberechnungen.

DIN 4085:2007-10 Baugrund – Berechnung des Erddrucks.

DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten – Lastannahmen,
Bemessung und Ausf�hrung �blicher Hochbauten.

DIN EN ISO 14688 Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Benennung,
Beschreibung und Klassifizierung von Bçden – Teil 1 und 2.

DIN 18196:2006-06 Erd- und Grundbau – Bodenklassifikation f�r bautechnische
Zwecke.

DIN EN ISO 22475-1:2007-01 Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Proben-
entnahmeverfahren und Grundwassermessungen – Teil 1:
Technische Grundlagen der Ausf�hrung.

DIN EN ISO 22476 Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Feldunter-
suchungen – Teil 1 bis Teil 12.

EAB, 3. Auflage Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“,
Ernst & Sohn, 1994.

EAB, 4. Auflage Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“,
Ernst & Sohn, 2006.

EA-Pf�hle Empfehlungen des Arbeitskreises „Pf�hle“, Ernst & Sohn,
2007.

EAU, 9. Auflage Empfehlungen des Arbeitsausschusses „Ufereinfassungen“
H�fen und Wasserstraßen, Ernst & Sohn, 1996.

EAU, 10. Auflage Empfehlungen des Arbeitsausschusses „Ufereinfassungen“,
H�fen und Wasserstraßen, Ernst & Sohn, 2004.

EBGEO Empfehlungen f�r Bewehrungen mit Geokunststoffen,
Ernst & Sohn, 1997.
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